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1 Einleitung 

In einer Haftanstalt leben und arbeiten viele Menschen auf engem Raum zusammen. Dies 

begünstigt die Ausbreitung ansteckender Krankheiten über die Atemluft, die Nahrung und 

direkte Kontakte, insbesondere durch Blut- und Körpersekrete. 

Das Infektionsschutzgesetz §36 verpflichtet Gemeinschaftseinrichtungen, also auch 

Justizvollzugsanstalten, zur Erstellung eines Hygieneplanes. 

Dieser Rahmenhygieneplan dient als Grundlage und Arbeitshilfe zur Erstellung des im 

§ 36 Abs.(1) des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) gesetzlich geforderten 

Hygieneplanes, der an die Situation in der jeweiligen Justizvollzugsanstalt angepasst 

und durch anstaltsspezifische Details und Festlegungen ergänzt werden muss. 

Er erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch ersetzt er bestehende gesetzliche 

Regelungen. Der aktuelle Stand von Wissenschaft und Forschung ist zu berücksichtigen. 

Der vorliegende Rahmenhygieneplan entspricht dem aktuellen Wissensstand im Oktober 

2015. 

Der Rahmenhygieneplan für die Haftanstalten der Länder Niedersachsen und Bremen kann 

sowohl als Unterstützung für die Einrichtung selbst als auch für die in der Überwachung 

tätigen Behörden dienen.  

Der Hygieneplan jeder JVA legt gemäß Infektionsschutzgesetz innerbetriebliche Verfahrens-

weisen zum Infektionsschutz fest, die übertragbaren Krankheiten vorbeugen, Infektionen 

frühzeitig erkennen und Ihre Weiterverbreitung verhindern sollen. Hierbei ist es sinnvoll, auch 

andere Bedingungen zu benennen, die der Gesundheitsförderung, der Gesunderhaltung und 

der Abwehr gesundheitsschädigender Einflüsse dienen. (z.B. Belegungsdichte, Raumklima, 

Beschäftigung, Personalpflege  usw.).  

Der Hygieneplan der Justizvollzugsanstalt wird bei veränderten Anforderungen zeitnah 

überarbeitet und fortgeschrieben. Eine grundlegende Aktualisierung ist regelmäßig alle 5 

Jahre vorgesehen. 

Neben den gesetzlichen Vorgaben und Zuständigkeiten setzt das Infektionsschutzgesetz in 

besonderem Maße auf die Eigenverantwortung der Behördenleitung sowie das Handeln 

einer jeden Mitarbeiterin/ eines jeden Mitarbeiters. 

Infektionsschutz geht alle an! 
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2 Hygienemanagement 

Die Anstaltsleitung trägt die Verantwortung für die Erfüllung der hygienischen 

Anforderungen. Voraussetzung hierfür ist eine sinnvolle und fachlich zutreffende Analyse 

sowie die Bereitstellung von Fachpersonal und Sachmitteln. 

Zu ihrer Unterstützung und Beratung benennt die Anstaltsleitung eine(n) Hygiene-

beauftragte(n) und kann eine Hygienekommission einrichten.  

Die Hygienekommission kann beispielsweise aus Anstaltsleitung, Anstaltsärztin / 

Anstaltsarzt, Zahnärztin / Zahnarzt,  der/dem Hygienebeauftragte(en), einem 

Betriebsmediziner und weiteren von der Anstaltsleitung benannten Vertretern  der 

Fachbereiche der JVA bestehen. 

Zentrale Aufgabe der Hygienekommission ist die Einhaltung, Weiterentwicklung und 

Fortschreibung des anstaltsinternen Hygieneplanes. Die Hygienekommission tagt einmal 

jährlich und kann zusätzlich anlassbezogen einberufen werden. 

● Die/der Hygienebeauftragte untersteht direkt der Anstaltsleitung, die fachliche Aufsicht 

erfolgt durch die Anstaltsärztin/den Anstaltsarzt.  

● Die/der Hygienebeauftragte berichtet schriftlich an Anstaltsleitung und Anstaltsärztin / 

Anstaltsarzt. 

● Die organisatorische Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen ist nicht Aufgabe der/des 

Hygienebeauftragten. 

● Sie / er ist geschult in Fragen der Hygiene und des Hygienemanagements. 

● Sie / er ist vertraut mit den üblichen Abläufen in der JVA. 

● Sie / er bildet sich regelmäßig ausreichend fachlich weiter und nimmt mindestens einmal 

jährlich dienstlich an einer fachgebundenen Fortbildung teil. 

● Der/dem Hygienebeauftragten ist für die Erledigung ihrer/seiner Aufgaben eine den 

Anforderungen angemessene Freistellung vom Dienst zu gewähren. Der Umfang der 

Freistellung ist mit 2 Minuten pro Inhaftierten und Woche anzusetzen (Vgl. Kohlhammer 

2008 „Praxiswissen für Hygienebeauftragte“ Verlag Beck Seite 25). 

● Erforderliche Sachmittel sind durch die Anstalt zur Verfügung zu stellen.  
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Aufgaben des / der Hygienebeauftragten in Justizvollzugseinrichtungen 

● Erstellung und fortlaufende Aktualisierung des Hygieneplanes der JVA 

● Erstellung und fortlaufende Aktualisierung der Reinigungs- und Desinfektionspläne der 

JVA 

● Erstellen, weiterentwickeln und vorgeben von Konzepten, Standards und Methoden zum 

Optimieren der hygienischen Situation in der JVA. (Hygienemanagement)  

● Überwachung der im Hygieneplan festgelegten Maßnahmen und Hygienestandards in 
allen Bereichen der Justizvollzugsanstalt 

● Regelmäßige Begehung der gesamten Anstalt 

● Erstellung eines Ergebnisprotokolls der Begehungen 

● Erforderliche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung vorschlagen 

● Motivation, Schulung und Anleitung von Mitarbeitern, Bediensteter und Inhaftierter im 
Bereich der Hygiene  

● Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbeaufsicht, 

Veterinäramt, Berufsgenossenschaft u.a.) 

Fachliche Anforderungen / Qualifikationen 

● Die/der Hygienebeauftragte verfügt in der Regel über eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung in einem anerkannten medizinischen Fachberuf. 

● Sie/er hat mind. einen Grundkurs für Hygienebeauftragte erfolgreich absolviert, der den 

nachfolgend beschriebenen Inhalt umfasst. 

● Die vorhandene fachliche Qualifikation sollte nach Möglichkeit um die Ausbildung zur 

Desinfektorin / zum Desinfektor erweitert werden. 

 

 

Die Fortbildung zur/zum Hygienebeauftragten in Justizvollzugsanstalten beinhaltet im 
Mindestumfang folgende Themen: 

● Dienststellung- und Aufgaben einer/es Hygienebeauftragten in 

Justizvollzugseinrichtungen 

● Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes an Gemeinschaftseinrichtungen 

● Grundlagen der Mikrobiologie 

● Übertragbare Infektionskrankheiten, Krankheitslehre, Infektionsprävention 

● Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe 
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● Grundzüge der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation 

● Vorschriften und Regelwerke  

● Lebensmittelhygiene 

● Wäschehygiene 

● Hygienebegehungen und -kontrollen 

● Hygienemanagement 

● Entsorgung in Gemeinschaftseinrichtungen 

● Schädlingsbekämpfung 

● Eine abschließende Themenauswahl zu den Ausbildungsinhalten wird durch den 

Ausbildungsträger festgelegt. 

● Die Fortbildung zu den Ausbildungsinhalten umfasst mindestens 24 Unterrichtsstunden.  

 

3 Reinigung und Desinfektion 

3.1 Begriffsbestimmungen  

3.1.1 Reinigung  

Unter Reinigung wird ein Prozess zur Entfernung von Verunreinigungen (z.B. Staub, 

chemische Substanzen, Mikroorganismen, organische Substanzen) unter Verwendung von 

Wasser mit reinigungsverstärkenden Zusätzen (z.B. Detergenzien oder enzymatische 

Produkte) verstanden, ohne dass bestimmungsgemäß eine Abtötung/Inaktivierung von 

Mikroorganismen stattfindet bzw. beabsichtigt ist.  

3.1.2 Desinfektion 
Desinfektion ist ein Prozess, durch den die Anzahl vermehrungsfähiger Mikroorganismen 

infolge Abtötung/Inaktivierung unter Angabe eines standardisierten, quantifizierbaren 

Wirkungsnachweises reduziert wird mit dem Ziel, einen Gegenstand/Bereich in einen 

Zustand zu versetzen, dass von ihm keine Infektionsgefährdung mehr ausgehen kann. Ziel 

der Desinfektion ist definitionsgemäß nicht die Eliminierung nicht infektionsrelevanter 

Umweltkeime, sondern die definierte Verminderung der Anzahl pathogener oder fakultativ-

pathogener Mikroorganismen. 

Desinfektionsmaßnahmen sind nur sinnvoll bei konkret vermuteten Infektionsgefahren, die 

durch diese Maßnahmen auch wirksam bekämpft werden können. 
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3.2 Material und Betriebsanweisung, Sicherheitsdatenblatt 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel werden in Originalgebinden in einem gesonderten 

Raum verwahrt, um einem Missbrauch vorzubeugen. Vorratsgebinde von Reinigungs- und 

Desinfektionsmitteln dürfen nicht in Küchenräumen verwahrt werden. Der 

Reinigungsmittelraum ist verschlossen und steht unter der Obhut eines Mitarbeiters, der in 

die Anwendung der Desinfektionsmittel unterwiesen ist, diese anwenden darf und die 

Ausgabe und Rückgabe überwacht. 

Der Anwender muss sowohl in besondere Reinigungsverfahren, deren Gefährlichkeit als 

auch in den Gebrauch von Desinfektionsmitteln unterwiesen werden. 

Folgende Reinigungs- und Desinfektionsmittel sollten bevorratet werden: 

● Reinigungsmittel für die Fußböden und andere Flächen  

● Sanitärreiniger für die WC in den Hafträumen und für die gemeinschaftlichen 

Sanitärräume  

● fettlösendes Spülmittel zum Geschirrspülen 

● Vollwaschmittel für die persönliche Wäsche 

● Händedesinfektionsmittel (gelistet in der VAH-Liste siehe http://www.vah-online.de/) 

● Hautpflege- und Hautschutzmittel 

● Flächendesinfektionsmittel (gelistet in der VAH-Liste siehe http://www.vah-online.de/), 

einfache Dosierungshilfsmittel, z. B. Beutel, für alle Flächendesinfektionsmaßnahmen, 

wirksam gegen alle lebensfähigen Bakterien, Pilze und Viren). 

● Für den Einsatz der Mittel und das Herstellen der vorgeschriebenen Konzentration 

müssen gut verständliche Texte und Bilder im Raum angebracht sein. Das durch den 

Lieferanten mitzuliefernde Sicherheitsdatenblatt muss vorliegen. 

3.3 Hafträume 

3.3.1 Persönliche Hygiene, Reinigung der Hafträume 

In Abhängigkeit von der Organisationsform der Einrichtung kann die Verantwortung für  die 

Reinigung der Hafträume den Gefangenen selbst übertragen werden. Geeignete 

Reinigungs- und Hilfsmittel sind zur Verfügung zu stellen. Sie dürfen nicht im Haftraum 

verbleiben, sondern werden zentral verwahrt. Ordnung und Sauberkeit werden durch die 

Bediensteten der Vollzugseinheit überwacht und mit geeigneten Mitteln im pflichtgemäßen 

Ermessen des einzelnen Bediensteten durchgesetzt. 
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3.3.2 Haftraumwechsel  
Bei Haftraumwechsel sind die Sanitäreinrichtungen des Haftraumes einwandfrei zu reinigen 

(ebenso Möbel, Matratze und Fußboden). Desinfizierende Maßnahmen sind nur im 

Bedarfsfall bei konkreten Infektionsgefahren erforderlich (s.a. Anhang 5 Merkblätter: Umgang 

mit einzelnen Infektionsgefahren). 

Hinweis: Flüssigkeitsdichte aber atmungsaktive Matratzenschonbezüge für spezielle Fälle 

verlängern gegenüber Stoffbezügen für Matratzen die Nutzungsdauer der Matratzen. 

3.3.3 Lebensmittel in den Hafträumen 
Offene Lebensmittel, die aus organisatorischen Gründen länger als 8 Stunden im Haftraum 

verwahrt werden, müssen in luftdichten Gefäßen gelagert werden. Soweit möglich sind 

Kühlschränke mit Einzelfächern bereitzustellen. Lagerung von Lebensmitteln vor den 

Fenstern ist nicht zulässig. Leicht verderbliche Lebensmittel sind ausschließlich kühl zu 

lagern. 

Abfallgefäße werden täglich entleert. 

3.4 Gemeinschaftsräume  

3.4.1 Duschräume 
Die Räume müssen baulich derart gestaltet sein, dass Feuchtigkeit zur Vermeidung von 

Schimmelbildung entweichen oder entfernt werden kann. Gegen Feuchtigkeit 

(Schimmelbildung) auf/in den Decken- und den Wandoberflächen ist regelmäßig zu lüften. 

Bei ständiger Lüftung ist ein Gazefenster einzubauen. Sofern mit natürlicher Lüftung keine 

ausreichende Schimmelpilzprophylaxe möglich ist, ist eine technische Be- und Entlüftung 

zwingend vorzusehen. Die Räume müssen nutzungstäglich gereinigt werden. Bei 

technischer Be- und Entlüftung sind die Entlüftungssiebe regelmäßig zu reinigen (Entfernung 

der Flusen und des Schimmels). Zur Fußpilzprophylaxe sind die regelmäßig ausgegebenen 

Badelatschen bei Betreten und Verlassen der Duschräume zu tragen. Feucht- und 

Trockenbereiche sind festzulegen. Füße sind nach dem Duschen sorgfältig- besonders 

zwischen den Zehen- abzutrocknen. Anschließend sind die Füße trocken zu halten. 

Verletzungsgefahren (defekte Fliesen, Duschen oder Fenster) sind sofort zu beseitigen. 

3.4.2 Gemeinschaftlich genutzte Wohnbereichsküchen  
Nach Benutzung sind die Kochstelle und alle benutzten Geräte und Flächen zu reinigen und 

der Müll in die Abfallbehälter unter Berücksichtigung der Mülltrennung zu entsorgen. Der 

Fußboden ist täglich zu reinigen. Für das Abwaschen muss warmes Wasser und 

fettlösendes Reinigungsmittel bereitgestellt werden. Küchenabfälle müssen in Abfallsäcken 

in geschlossenen Behältnissen gesammelt und täglich entsorgt werden. 
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Aufgrund manchmal ungünstiger räumlicher Bedingungen und fehlender Disziplin stellt die 

Zubereitung frischen oder tiefgekühlten Geflügels eine Infektionsgefährdung dar. Frisches 

oder tiefgekühltes Geflügel darf deshalb nicht ausgegeben oder zubereitet werden.  

 

3.5 Reinigungs- und Desinfektionsplan  

Jede Vollzugseinrichtung ist verpflichtet, einen Reinigungs- und Desinfektionsplan 

aufzustellen. Der Reinigungs- und Desinfektionsplan ist ein Bestandteil des Hygieneplans 

und ist bereichsbezogen zu erstellen (z.B. Küche, medizinische Abteilung). Reinigungs- und 

Desinfektionspläne sind entsprechend den jeweiligen Funktions- und Arbeitsbereichen 

sichtbar an den Wänden anzubringen und sollten immer die fünf „W-Fragen“ beinhalten: 

1. Was (Maßnahme) soll gereinigt werden? 

2. Wann (Indikation) – Häufigkeit und Zeitpunkt der durchzuführenden 
Maßnahme? 

3. Wie (Durchführung) – Vorgang der Maßnahme  

4. Womit (Produkt) – Name und Konzentration 

5. Wer (Personen) – z.B. Bedienstete, Insassen, Ärzte, Pflegepersonal, 
Küchenpersonal 

Für den medizinischen Bereich ist zusätzlich eine Risikobewertung und Einstufung von 

Medizinprodukten erforderlich. Für jedes Medizinprodukt ist schriftlich festzulegen wie oft und 

mit welchen Verfahren es aufbereitet wird. Herstellerangaben sind zu berücksichtigen. 

Im Anhang 2a-b sind Reinigungs- und Desinfektionspläne als Muster zur Anpassung an die 

örtlichen Verhältnisse für verschiedene Bereiche (Allgemein, Medizinischer Bereich, Küche) 

dargestellt. 

 

3.6 Wäschehygiene  

Die Anstalt stellt die Möglichkeit der Wäschereinigung durch Großwaschanlagen oder 

Einzelwaschmaschinen der Vollzugseinheiten zur Verfügung. 

Folgende Wechselrhythmen für Wäsche können als Anhalt gelten: 

● Waschlappen wöchentlich  

● Handtücher wöchentlich 
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● Bettwäsche 14tägig 

● Decken bei Bedarf 

● Matratzen bei Bedarf 

● Anstaltswäsche wöchentlich 

Frische und verschmutzte Wäsche müssen getrennt gelagert und ausgegeben werden.  

3.7 Verantwortlichkeiten  

Die Einhaltung der Hygieneregeln wird durch die Bediensteten der Vollzugseinheit überwacht 

und mit geeigneten Mitteln im pflichtgemäßen Ermessen des einzelnen Bediensteten 

durchgesetzt. 

4 Lebensmittel und Trinkwasser 

4.1 Küche der Haftanstalt  

In Küchen gelten spezielle Anforderungen nach §§ 42 und 43 des Infektionsschutzgesetzes 

(IfSG), Lebensmittelhygieneverordnung und anderen rechtlichen Bestimmungen. Diese 

betreffen u.a.:  

● Regelungen für die Belehrung der Beschäftigten 

● die Bekleidung 

● Händewaschung sowie hygienische Händedesinfektion 

● Flächenreinigung und –desinfektion 

● Lebensmittelhygiene 

● Rückstellproben 

● Schädlingsprophylaxe und –bekämpfung. 

4.2 Küchenmitarbeiter und Essenverteiler 

Im Küchen- bzw. Lebensmittelbereich von Gemeinschaftseinrichtungen darf gemäß § 42 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) u.a. nicht tätig sein oder beschäftigt werden, wer:  

● an Typhus, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen infektiösen 

Darmerkrankung oder Virushepatitis A oder E (infektiöse Gelbsucht) erkrankt oder 

dessen verdächtig ist, 
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● an infizierten Wunden oder einer Hauterkrankungen erkrankt ist, bei denen die 

Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden 

können,  

● die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, entero-hämorrhagische Escherichia coli 

oder Choleravibrionen ausscheidet (§ 42 IfSG). 

4.3 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote nach § 42 (IfSG), Belehrung 
und Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach § 43 (IfSG)  

Die Erstausübung der Tätigkeiten im Küchen- bzw. Lebensmittelbereich ist nur zulässig, 

wenn der Mitarbeiter eine nicht mehr als 3 Monate alte Bescheinigung des 

Gesundheitsamtes oder eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachweisen kann. 

Diese muss eine in mündlicher und schriftlicher Form durchgeführte Belehrung über 

genannte Tätigkeitsverbote und Verpflichtungen enthalten. Außerdem muss der Beschäftigte 

darin schriftlich erklären, dass bei ihm keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bekannt sind. 

Treten nach Tätigkeitsaufnahme Hinderungsgründe auf, so hat der Beschäftigte dieses 

unverzüglich dem Küchenleiter/Anstaltsleiter mitzuteilen.  

Die Belehrung über die in § 42 Abs. 1 (IfSG) genannten Tätigkeitsverbote sowie über die 

Verpflichtung nach § 43 Abs. 2 für die Beschäftigten im Küchen- bzw. Lebensmittelbereich ist 

nach Aufnahme ihrer Tätigkeit und im weiteren alle zwei Jahre durch den Küchenleiter 

durchzuführen.  

Der Nachweis über die Belehrung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen (§ 

43 IfSG).  

Untersuchungsmaßnahmen zur Küchentauglichkeit sind nur bei Verdacht auf ein erhöhtes 

Erkrankungsrisiko des Gefangenen notwendig. Der Belehrungsnachweise werden für 

Kontrollen beim Küchenleiter bereitgehalten, ein Duplikat wird zur Gesundheitsakte gegeben 

und der Belehrte erhält eine Kopie für seine Unterlagen. 

4.4 Trinkwasser 

Das verwendete Warm- und Kaltwasser für den menschlichen Gebrauch (Trinken, Waschen, 

Baden) muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Die Verantwortung für die 

Trinkwasserinstallation hat der Betreiber der Einrichtung. Das Gesundheitsamt kann nach 

§19 Abs. 7 der Trinkwasserverordnung stichprobenartige Kontrollen vornehmen.  

Im Warmwasserbereich können sich unter ungünstigen Bedingungen Legionellen 

vermehren. Die Untersuchungspflichten und Gegenmaßnahmen sind in Anhang 4 

dargestellt. 
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5 Infektionskrankheiten  

5.1 Konzept zur Reduktion von Risikoverhalten  

Eine wesentliche Anforderung ist die mündliche Beratung der Gefangenen über die 

Infektionsrisiken in der Vollzugseinrichtung.  

Zudem sollen Gefangene beim Zugang über die Infektionsgefahren z.B. mit Hilfe eines 

Merkblattes informiert werden. Ein Vorschlag befindet sich im Anhang 1 in mehreren 

Sprachen. 

Es sollten spezielle Konzepte der Infektionsprävention und Drogenhilfe geprüft und ggfs. in 

Zusammenarbeit mit AIDS-Hilfe/AIDS-Berater, Suchtberatungsdienst, Gesundheitsamt etc. 

umgesetzt werden. 

5.2 Bewertung des Infektionsrisikos  

Die epidemiologische Situation in einer JVA wird vor allem durch enges Zusammenleben 

zahlreicher Menschen, die Herkunftsregion, Alters- und Geschlechtsverteilung, evtl. 

Suchterkrankungen und Haftdauer bestimmt. 

Infektionsrisiken bei Gefangenen bestehen insbesondere hinsichtlich Blutkontaktinfektionen, 

(z.B. Hepatitis B und C und die HIV-Infektion) und eventuellen Gruppenerkrankungen. 

5.2.1 Blutkontaktinfektionen können auftreten bei: 
● intravenösen Drogengebrauch  

● Spritzentausch untereinander  

● Tätowieren 

● Piercing 

● Bissverletzungen 

● ungeschützten Blutkontakten bei Verletzten 

● Erster Hilfe und Notfallhilfe 

● ungeschütztem Geschlechtsverkehr (auch Zwangs-, Bezahlhomosexualität)  

● sowie anderen ungeschützten Körper- und Schleimhautkontakten. 

Die Vollzugseinrichtungen raten gemäß aktueller STIKO-Empfehlung (Ständige 

Impfkommission am Robert Koch Institut, Berlin) insbesondere zur Hepatitis-B-

Schutzimpfung. 
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5.2.2 Gruppenerkrankungen 
Gruppenerkrankungen können auftreten bei: 

Lebensmittelvergiftungen:  
● über zentrale und individuelle Speisenversorgung (Mittagessen, Kaltverpflegung) 

Schmierinfektionen (Durchfallerkrankungen):  
● vor allem über die Hände 

Kontaktinfektion der Haut:  
● wie Abszesse insbesondere durch Staphylokokken (cMRSA) und Pilzinfektionen 

Luftübertragbare Erkrankungen: 
● wie Grippevirusinfektionen oder Tuberkulose. 

Bei Gruppenerkrankungen ist in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt zu 
reagieren. Spezielle Hygienemaßnahmen können angeordnet werden. Ein vorab 
abgesprochener Maßnahmenkataloges zwischen Anstaltsleitung und ärztlichem 
Dienst erleichtert die kurzfristige Umsetzung. Hinweise befinden sich auch in der 
Anlage 5 (Umgang mit einzelnen Infektionsgefahren). 

5.3 Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe im Rahmen der 
Aufnahmeuntersuchungen  

Grundsätzlich ist anlässlich der ärztlichen Aufnahmeuntersuchung die Diagnostik zum 

Ausschluss einer aktiven Tuberkulose durchzuführen. 

Personen, die in eine Haftanstalt aufgenommen wurden, sind auch ohne Vorliegen 

besonderer Gründe verpflichtet, eine ärztliche Routineuntersuchung auf übertragbare 

Krankheiten einschließlich einer Röntgenaufnahme der Lunge zu dulden (§ 36 Abs. 4 IfSG 

Satz 7). Diese Regelung ergänzt insoweit § 101 StVollzG über die Zwangsmaßnahmen auf 

dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge bei Gefangenen, wonach bei Gefahr für die 

Gesundheit anderer Personen zwangsweise medizinische Untersuchungen von Gefangenen 

zulässig sind (zu den Voraussetzungen nach § 101 StVollzG für zwangsweise durchgeführte 

Gesundheitsuntersuchungen (HIV-Antikörper-Test) bei Strafgefangenen vgl. Eisenberg, JuS 

1991, 753 ff. m.w.N.). 

Alternativ zur Röntgenuntersuchung kann insbesondere in Haftanstalten ohne eigene 

Röntgeneinrichtung auch eine Blutuntersuchung auf eine latente Tuberkuloseinfektion 

(Quantiferon-TB-Gold-Test - Testbedingungen beachten!-) durchgeführt werden. Sollte 

dieser Test positiv ausfallen, ist eine Röntgenuntersuchung dringlich. 

Welche TBC-Untersuchungen durchgeführt werden, liegt im Ermessen der/des 

Anstaltsärztin/ Anstaltsarztes. 
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Es sind die serologischen Untersuchungen zu benennen, die im Rahmen der 

Aufnahmeuntersuchung der Anstalt angeboten werden. Empfohlen wird die Untersuchung 

auf Hepatitis B, C und HIV. 

Im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung soll geprüft werden, ob Impfmaßnahmen indiziert 

sind. 

6 Sonstige Regelungen  

6.1 Anstaltsfrisör / medizinische Fußpflege 

Nach der niedersächsischen Hygieneverordnung und der bremischen Verordnung zur 

Verhütung übertragbarer Krankheiten (bHygVO) muss der Anstaltsfrisör seine Instrumente 

nach jedem Haarschnitt und nach jeder Rasur mit einem anerkannten Verfahren reinigen 

und desinfizieren. Weiteres siehe Anhang 7 Merkblatt des NLGA zur niedersächsischen 

Hygieneverordnung. 

6.2 Abfallentsorgung 

Die Müllentsorgung hat das Prinzip der Mülltrennung und die Regelungen des Kreislauf- 

Wirtschafts- und Abfallgesetz sowie des europäischen Abfallkataloges zu berücksichtigen 

Hinweise befinden sich bei:  

http://www.laga-online.de/servlet/is/23874/ 

Die Müllentsorgung aus den Hafträumen und Haftbereichen (z. B. Wohnbereichsküche, 

Gemeinschaftsräume) erfolgt täglich durch den Hausarbeiter.  

Der patientenbezogene Müll aus dem medizinischen Bereich wird hausintern gesammelt und 

für den weiteren Transport vorbereitet. Der weitere Abtransport kann gemeinsam mit dem 

Hausmüll erfolgen. Die Müllsortierung ist hier nicht zulässig. 

Spezielle Infektionsabteilungen im medizinischen Bereich erstellen individuelle 

Entsorgungskonzepte. 

6.3 Personalschutz und Erste Hilfe  

6.3.1 Persönliche Schutzausrüstung  

Der Dienstherr stellt dem Personal geeignete Schutzkleidung und Ausstattung zur 

Verfügung, die insbesondere dazu dient, Verletzungen bei Durch- und Untersuchungen und 

bei Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs zu vermeiden. 
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Handfesseln sind nach dem Einsatz durch eine Wischdesinfektion oder bei Bedarf mit einer 

Tauchdesinfektion mit einem Instrumentendesinfektionsmittel zu desinfizieren. Eine 

allgemeine Arbeits- und Betriebsanweisung findet sich im Anhang 8. Diese Maßnahme muss 

ausdrücklich nicht durch medizinisches Personal durchgeführt werden. 

Einmalhandschuhe dienen der Vermeidung von Kontaminationen bei Maßnahmen der 

Ersten Hilfe. Bei den Einmalhandschuhen sensibilisierende Materialien (u.a. Latex) 

vermeiden. 

Schutzhandschuhe aus geeignetem Material (Leder, Metall, o.ä.) dienen dem Schutz gegen 

Schnittverletzungen bei Durchsuchungen und Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs. Ggfs. 

können Einmalhandschuhe auch unter den festen Schutzhandschuhen getragen werden. 

Bei Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges sollen möglichst alle Hautpartien durch feste 

Kleidung o.ä. geschützt sein. 

6.3.2 Sofortmaßnahmen und Erste Hilfe nach Kontakt mit infektiösem Material 

 
Nach Kontamination der Hände mit potentiell infektiösen Materialien (z.B. Blut, Speichel, 

Erbrochenes) und nach dem Ablegen benutzter Handschuhe muss eine hygienische 

Händedesinfektion durchgeführt werden. 

Bei Fremdblutkontamination oder Kontamination mit anderem potentiell infektiösen Material 

(z.B. Bisswunde) sind eine Desinfektion der Haut bzw. der Wunde mit einem 

Hautdesinfektionsmittel oder das Spülen von Schleimhäuten mit einem Wund- und 

Schleimhautantiseptikum und/oder Wasser erforderlich. 

Stich- und Schnittverletzungen 

• bei geringem Bluttfluss diesen durch Auspressen der Gefäße oberhalb der Stich- oder 

Schnittverletzung anregen bzw. verstärken  

• Desinfizieren der Wunde  

• Wunde mit einem Verband schützen 

Kontamination der Schleimhaut 
Erreger können aktiv die Schleimhäute von Mund, Nase oder Auge durchdringen und so in 

die Blutbahn gelangen. 

• kontaminierte Stellen der Schleimhaut mit Schleimhautdesinfektionsmittel desinfizieren 

• kontaminierte Stellen sofort und gründlich mit Wasser abspülen (wenn vorhanden Aqua 

dest. oder NaCl 0,9%-ig verwenden)  

• bei Kontamination des Auges möglichst Ausspülen mit desinfizierenden Augentropfen 
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Kontamination von wunden Hautstellen 
Wunde Hautstellen und offene Wunden sind mögliche Eintrittspforten für Krankheitserreger. 

• Desinfizieren  

• Wunde mit einem Verband schützen 

 

Kontamination der intakten Haut 
Gelangt Blut oder andere Körperflüssigkeit auf intakte Hautstellen, sollte dennoch jedes 

Risiko ausgeschlossen werden. Empfohlene Massnahme: 

• Desinfizieren der Haut  mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel  

 

Ob und wieweit Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis 

(Postexpositionsprophylaxe PEP) nach Schnitt- und Stichverletzungen oder sexuellen 

Kontakten erforderlich sind, ist durch eine geeignete fachärztliche Stelle zu prüfen. Eine 

entsprechende Anlaufstelle ist im Hygieneplan der JVA zu benennen. 

Einige Einrichtungen finden sich hier: 

http://www.aidshilfe.de/de/adressen/pep-kliniken 

 

Die besten Erfolgsaussichten hat eine Postexpositionsprophylaxe, wenn mit ihr innerhalb von 

2 Stunden nach der Verletzung oder Kontamination  begonnen wird. Der verletzte Mitarbeiter 

der JVA ist einem D-Arzt vorzustellen. Kurzfristig soll geklärt werden, ob von dem 

Verursacher einer Verletzung eine Infektionsgefahr ausgeht. Ggfs. kann über den 

diensthabenden Richter versucht werden, eine Anordnung zur Testung der potentiellen 

Infektionsquelle zu erreichen. 

Ein Schaubild der BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege)  

„Regeluntersuchungsprogramm nach Stich- und Schnitt-verletzungen (I) und (II)“ ist dem 

Rahmenhygieneplan als Anlage 3 beigefügt (Stand 11/2015). Der Erkenntnisstand ist im 

Fluss. Bitte aktuelle Empfehlungen beachten! 

 

Weitere Hinweise finden zur PEP sich unter: 

http://www.aidshilfe.de/de/adressen/pep-kliniken 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/hiv_node.html 
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6.4 Notrufnummern 

Das Vorgehen bei medizinischen Notfällen ist festzulegen. Folgende Notrufnummern 

müssen offen ausgehängt werden: 

1. Telefonnummer des medizinischen Dienstes 

2. Notarzt / Rettungsdienst 112 

3. Polizei 110 

4. Feuerwehr 112 

5. Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 (keine Vorwahl) 

6. Einrichtungen, die bei der Fragestellung „Postexpositionsprophylaxe für HIV und 

Hepatitis B“ eingeschaltet werden. 

7. Gesundheitsamt, Hinweis außerhalb der Regeldienstzeit über die örtliche 

Rettungsleitstelle. 

6.5 Meldepflicht gemäß Infektionsschutzgesetz 

6.5.1 Wer muss melden? 

Einige Infektionskrankheiten sind nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig, auch 

bereits bei Verdacht. Grundsätzlich ist der feststellende Arzt verpflichtet, die im IfSG § 6 

genannten Krankheiten sowie sonstigen Tatbestände (z.B. Gruppenerkrankung an 

Gastroenteritiden) namentlich an das zuständige Gesundheitsamt zu melden (§ 8 IfSG). Ist 

der feststellende Arzt nicht im Dienst, erfolgt die namentliche Meldung durch den Leiter der 

Einrichtung.  

6.6 Schädlingsprophylaxe und – bekämpfung 

Durch das Unterbinden von Zutritts- bzw. Zuflugsmöglichkeiten für Schädlinge, das 

Vermeiden von Verbergeorten, das Beseitigen baulicher Mängel und die Einhaltung von 

Ordnung und Sauberkeit im Gebäude, im Küchenbereich und auf dem Außengelände ist 

einem Schädlingsbefall vorzubeugen. 

Bei Feststellung von Schädlingen ist das zuständige Gesundheitsamt bzw. die zuständige 

Lebensmittelüberwachungsbehörde zu Rate zu ziehen. Bei Befall mit 

Gesundheitsschädlingen ist umgehend ein sachkundiger Schädlingsbekämpfer mit der 

Bekämpfung zu beauftragen (Quelle IfSG §§ 16ff). 
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7 Pandemievorsorge 

Im Falle einer rasch sich verbreitenden infektiösen Erkrankung (z.B. besonders aggressive 

Variante des Grippevirus) können Funktionen der öffentlichen Daseinsvorsorge 

möglicherweise nur noch eingeschränkt bereitgestellt werden. Auch die Funktion der 

Haftanstalten kann dadurch beeinträchtigt sein. Im Anhang 6 ist ein Maßnahmenkatalog zur 

Gefahrenminderung und –abwehr exemplarisch dargestellt. Die zu treffenden Maßnahmen 

müssen sich an der tatsächlichen Bedrohung und an der Art und Verbreitung des 

Krankheitserregers ausrichten. 

Die enge Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt ist zu empfehlen. 

Weitere allgemeine Hinweise auch im niedersächsischen und bremischen Pandemieplan:  

 

Influenzapandemieplan des Landes Niedersachsen: 

https://www.gpk.de/downloadp/Influenzapandemieplan_200610_Niedersachsen.pdf NEU 

 

Influenzapandemieplan des Landes Bremen: 

(http://www.gesundheit.bremen.de/sixcms/media.php/13/Bremischer%20Influenzapandemie

plan%20endg%FCltige%20Version%20%2014%2012%2011.pdf) 

8 Organisatorische Maßnahmen bei ausgewählten Infektionskrankheiten 

Im Anhang 5 sind Empfehlungen für den Umgang in der JVA mit folgenden 

Infektionskrankheiten dargestellt:  

● Hepatitis A, B, C, E 

● HIV  

● MRSA; cMRSA 

● Läuse- und Krätzebefall 

● viral bedingte Gastroenteritis (z.B. Noro- und Rotaviren) 

● Lungentuberkulose 

Ausdrücklich handelt es sich um Empfehlungen. Je nach Situation im konkreten 

Erkrankungsfall kann in Absprache mit dem Anstaltsarzt eine Anpassung erfolgen. 

18 

https://www.gpk.de/downloadp/Influenzapandemieplan_200610_Niedersachsen.pdf
http://www.gesundheit.bremen.de/sixcms/media.php/13/Bremischer%20Influenzapandemieplan%20endg%FCltige%20Version%20%2014%2012%2011.pdf


 

 

9 Anhang 

● Anhang 1  Merkblatt Infektionsgefahren in den Sprachen: 

 Deutsch-Arabisch-Englisch-Französisch-Russisch-Serbokroatisch 

 Spanisch-Türkisch-Georgisch-Italienisch 

● Anhang 2 Reinigungs- und Desinfektionspläne 

● Anhang 2a  Muster Reinigungs- und Desinfektionsplan Allgemein 

● Anhang 2b  Muster Reinigungs- und Desinfektionsplan Medizinische Abteilung  

● Anhang 3  Regeluntersuchungen nach Stich- und Schnittverletzungen 

● Anhang 4  Trinkwasserhygiene 

● Anhang 5  Merkblätter Umgang mit einzelnen Infektionsgefahren  

● Anhang 6  Pandemievorsorge 

● Anhang 7  Merkblatt des NLGA zur niedersächsischen Hygieneverordnung 

● Anhang 8  Reinigung und Desinfektion von Hand- und Fußfesseln 

● Anhang 9 Checkliste Hygienebegehung 
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INFORMATION FOR PRISONERS  
Risks of infection in custody  
General advice on avoiding infection is also contained in the 
prison rules.  
Specific risks exist in relation to HIV, hepatitis B and 
hepatitis C:  
Just as in the population at large, some of your fellow-prisoners 
may be carrying the hepatitis B or C virus, infections which 
cause inflammation of the liver, or HIV (Aids).  
These diseases are transmitted in similar ways. You may be 
infected by:  
- unprotected sexual intercourse with an infected person or  

- if the blood of an infected person enters your bloodstream.  
 
There is no risk of infection from foodstuffs or normal social 
contact.  
To avoid infection, you should follow this advice:  
Never share needles or syringes during intravenous drug use!  
Needle sharing is extremely dangerous, and is probably 
responsible for the extensive spread of infection among drug 
addicts.  
Do not get a tattoo. Tattoo needles can frequently carry viruses 
which may then be transmitted to others.  
Do not have unprotected sex. Condoms are available from 
…………………………  
To avoid any unnecessary risks, you should label your toothbrush, 
shaving equipment, etc., and not share it with others.  
Clearly mark your toiletry equipment, such as your toothbrush and 
shaver, to avoid accidental use by others.  
Vaccination against hepatitis B: if vaccination is indicated, you 
may submit a request to the medical service. There are no known 
vaccinations against hepatitis C or HIV.  
For additional personal advice and examinations for past 
infections, contact the medical service.  

Risk of tuberculosis in prison  
All prisoners must be examined for tuberculosis upon arrival, for 
the protection of the other inmates (Para. 36 Sect. 4 of the 
Infection Prevention Act). This means we will have to take a 
blood sample/an X-ray of your lungs.  
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+H�M�������N	�����������O��	����K���������������	�H��	���������������	���	�����������
��������	���J�����<�������G���L��������	���������������������

0��	�����F�	J�=�	��<��J��������������������������������J��H�������F������������������<�
����	�H�����������

0��G����F��F����������	�K������������������
������=��=����	����F�������������������������������������������������������������

����������=���	�����FJ���	����J ����������	J�=J������F�����F���������F ����������������	�
H����H�	J������������F�G�������������������	�������

.����FM=J��	���������������������J ��������<�����F���������F�H����������������	 ��������
���=������<�����������	������
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��������� 	�
��		 � ������ ��������	�  
����� ���	�
�� � �
�����

� 	����� ��������� ����� � �������� 
�
����

�� ��������� 
 
������ �	�� ���������� �����	������ ���-	�
��		, �����	�� B 	 

�����	�� C: 
����� ��� �  ����� 
�����
�� � ����, ����� 
������ 	������

�� ������� 

������ �	��������� �
�����

� �������� (������� ������ B � C) ��� 
� !-�
������ ("� #). 
���$ �������� %��� 	������
�� �
������
. �� ����� 	���	��$��: 

- ����	 
�	�����

�� �������$
�� �
���� ��� 
- ���� ���$ �
�������
� ������ � ��&� ����
�
� ����. 

!���	 ������� ����
�� � ��� ���
�� �����$
�� �
������ 	�����
�� 
� 
��������. 
 

����� �� �� �����	�	��, ��  ��!�� ����� ��� ��� ���	� ����	�� 

���� ��	�: 

'e ����$	���$ ���� ���� � &����� ��� �������
�� 
������� 
�
(����

�� �����! 
)
�����
� ����$	��
�� ��� 
�����
��� ����
� ���
 � � ��$&� 
�����
��$� ������� � �������� � !. 
'� 
�
���$ ���������. '� ����� ��� 
�
���
�� �������� ������� 
�	�������� �
������, ����� 	���� ���� ����
���$��.  
'� ����������$ 
�	�����

�� �������$
�� �
����� 
���	�������� ��
 ������$ � ...................................................................... . 
!��� ���$ ��
��$� �����

��, �� ���
� ������$ 	��
�� �����, ������ 
� ��. � 
� ����$	���$ �� ������
 � ������� 	������

���.  
!��� ������������ ��&� �������� �����
�, ����� ��� 	��
�� �����, ������, 
���� �	�����$ �	��
�� 
����	���
��.  
�������� ����� �������� B: � ���� ���	�

�� ������� ��
 
�������$�� � ������
��� ������. 
�������� ����� �������� C � � ! �� �	����
�.  
���������� �
��������$
�� �
���$����� � �������
�� 
� ����������  
�
������ �	��
� � )�����
��� �����
��.  
 

"	�� ����������� � � ������ ��������	� 
��� 	������

�� ���
� ���$ ��� �������
�� ��� 	����� ������� 
	������

�� �������

� 
� ���������	 (§ 36 ��	. 4 *��
�  	����� � 
�
������). 
C %�� ���$� �� ���
� �	��$ �
���	 ����/������$ ��
���
 ������. 

��������������� 	�����
��$ 
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�� �����
�� ����) 
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�������	����	
�������	
	
����������	 �� 	 !�"#��	 ��!��	  $�$ 	 %�&	 �'��	 $��&����	 "�(�"#)	 ��'#(*� +��#&,	
��'�"#!#"'�	 %-'�(#.#	 /�!+� '# 	  �)*�	 +�/'� �!�	 %-&���	 �'�0��$!+$	 "$ !� +�&,	
�������	  -&-*-�-�	 !�0'��#0#	 1���'	 /�2"��	 +��%�&'�&��	 "��#	 !#&�	 !��'�&	 ��	
 ��������	 �&-*�!#�#	%�'*�'�!����,		
	
����������	 
������	 �����	 �����	 	 ������	 ��	 ����	 ��������	 ���������	 �
�����	
���&�'/�)�+�+	
	��	��	����	���	/�!+�'#0#�#	����
��	��3	��������		
������
�����		
 �	 ���
�������	 ������	 	 �����	 ���������	 �������	 !"�������	 ���
�����	 �"��	
������#	

$�� ��%��
�	���	��������		����������	�����	�������	������������	

&�� ��%��
�	���	���������	����	�����	����������	��������	

'������(�)����	 ���������	 ����	 ��������	 �������	 �����	 
����
�	 �������
��		
���	��������	
 �	���
������	��������	�)��	��	�������	�����
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Anhang 2a zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 
 

Muster Reinigungs- und Desinfektionsplan: Allgemein 
 
Abteilung:   
 

Was / Welcher  
Bereich? 

Reinigen /  
Desinfizieren 

Wann? Wer? Womit*? 
Welche  

Zubereitung*? Wie*? 

       

       

       

       

       

       

       

 
* Hinweis: Name des Herstellers und Produktname sowie Zubereitungs- und Verwendungshinweise des Herstellers angeben.  Stand: 11/2015 

 



 

Anhang 2a zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 
 

Muster Reinigungs- und Desinfektionsplan: Allgemein 
 
Abteilung:   
 

Was /  
Welcher Bereich? 

Reinigen / 
Desinfizieren 

Wann? Wer? Womit*? Welche 
Zubereitung*? 

Wie* 

Hände waschen 

R 

Zum Dienstbeginn, vor 
dem Umgang mit 
Lebensmitteln, vor dem 
Essen, bei 
Verschmutzung, nach 
der Toilettenbenutzung, 
nach Tierkontakt 

Alle Waschlotion in Spendern gebrauchsfertig auf die feuchte Haut geben, 
mit Wasser aufschäumen,  

Hände desinfizieren D 

Nach Verunreinigungen 
mit 
Körperausscheidungen,  
Blut und infektiösem 
Material 

Alle 
VAH-gelistetes 
Händedesinfektionsmittel 

gebrauchsfertig 

ausreichende Menge,  
mind. 2-5 ml, auf der 
trockenen Haut gut verreiben 
Einwirkzeit beachten 
(Herstellerangaben) 

Hände pflegen -- nach dem Waschen Alle 
Hautcreme aus Tuben oder 
Spendern 

gebrauchsfertig 
auf den trockenen Händen gut 
verreiben 

Küchen (Spülbecken, 
Arbeitsflächen, Herd) R 

1x täglich bei 
Benutzung,  
bei stärkerer 
Verschmutzung häufiger 

 Reinigungslösung, Wasser Herstellerangabe feucht reinigen, nachtrocknen 

Kühlschränke R bei Verschmutzung,  
sonst 1x vierteljährlich 

 Reinigungslösung, Wasser Herstellerangabe feucht reinigen, nachtrocknen 

Geschirrtücher R nach Benutzung  
Waschmaschine (60 °C), 
Vollwaschmittel 

Herstellerangabe 
waschen, anschließend 
vollständig trocknen lassen 

Essenausgabe R nach Arbeitsschluss, bei 
Verunreinigungen 

 Reinigungslösung, Wasser Herstellerangabe nass reinigen 

 
* Hinweis: Name des Herstellers und Produktname sowie Zubereitungs- und Verwendungshinweise des Herstellers angeben. Stand: 11/2015. 

 



 

Anhang 2a zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 
 

Muster Reinigungs- und Desinfektionsplan: Allgemein 
 
Abteilung:   
 

Was /  
Welcher Bereich? 

Reinigen / 
Desinfizieren 

Wann? Wer? Womit*? 
Welche 

Zubereitung*? Wie* 

Einrichtungsgegenstände,  
Schrankoberflächen 
Heizkörper 

R 1x wöchentlich  Reinigungslösung, 
Wasser Herstellerangabe feucht reinigen 

Waschbecken, 
Toilettensitze, -becken 
Ziehgriffe, Spültasten 

R 1x täglich, bei 
Verschmutzung sofort 

 Reinigungslösung, Wasser Herstellerangabe feucht abwischen 

Türen und Türklinken im 
Sanitärbereich R täglich, bei 

Verschmutzung 
 Reinigungslösung, Wasser Herstellerangabe feucht reinigen 

Fußböden R täglich  Reinigungslösung, Wasser Herstellerangabe Nassreinigung 

Oberflächen von 
Gegenständen oder 
Schränken, Regalen und 
Fußböden, Waschbecken 
u. ä. 

D 
nur nach 
Verunreinigungen mit 
Körperausscheidungen 
und Blut 

 
VAH-gelistetes 
Flächendesinfektionsmittel 
 

Herstellerangabe 

Kontamination mit 
desinfektionsmittelgetränktem 
Tuch entfernen, anschließend 
Scheuer-Wisch-Desinfektion 

Reinigungsgeräte 

R 

1x wöchentlich 

 

Reinigungslösung, Wasser 

Herstellerangabe 

feucht abwischen, gut 
abtrocknen lassen 
(ausreichend Lüftung) 

Reinigungstücher und 
Wischbezüge 

arbeitstäglich 
Waschmaschine (60 °C), 
Vollwaschmittel 

nach Gebrauch grob 
ausspülen und waschen, 
anschließend vollständig 
trocknen lassen 

 
* Hinweis: Name des Herstellers und Produktname sowie Zubereitungs- und Verwendungshinweise des Herstellers angeben. Stand: 11/2015. 

 



 

Anhang 2b zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 
 

Muster Reinigungs- und Desinfektionsplan: Medizinischer Bereich 
 
Abteilung:   
 

Was / Welcher  
Bereich? 

Reinigen /  
Desinfizieren 

Wann? Wer? Womit*? Welche  
Zubereitung*? Wie*? 

       

       

       

       

       

       

       

 
* Hinweis: Name des Herstellers und Produktname sowie Zubereitungs- und Verwendungshinweise des Herstellers angeben. Stand: 11/2015 

 



 

Anhang 2b zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 
 

Muster Reinigungs- und Desinfektionsplan: Medizinischer Bereich 
 
Abteilung:   
 

Was /  
Welcher Bereich? 

Reinigen / 
Desinfizieren 

Wann? Wer? Womit*? Welche 
Zubereitung*? 

Wie* 

Hände waschen 

R 

Bei Dienstbeginn, vor 
dem Essen, bei 
Verschmutzung, nach 
der Toilettenbesuch 

Alle Waschlotion in Spendern gebrauchsfertig auf die feuchte Haut 
geben, mit Wasser 
aufschäumen, anschließend 
gründlich abspülen und mit 
Einmalhandtüchern 
abtrocknen 

Hände desinfizieren D 

Vor und nach 
diagnostischen und 
therapeutischen 
Maßnahmen, nach 
Kontamination, nach 
Ablegen der 
Schutzhandschuhe 

Alle 
VAH-gelistetes 
Händedesinfektionsmittel 
 

gebrauchsfertig 

ausreichende Menge,  
mind. 2-5 ml, auf der 
trockenen Haut gut 
verreiben Einwirkzeit 
beachten 
(Herstellerangaben) 

Hände pflegen -- nach dem Waschen Alle 
Hautcreme aus Tuben oder 
Spendern 

gebrauchsfertig 
auf den trockenen Händen 
gut verreiben 

Keimarme 
Einmalhandschuhe -- 

Beim Umgang mit 
Blut, Sekreten, 
Exkreten und 
kontaminierten 
Gegenständen 

Alle 
Einmalhandschuhe aus 
Spenderbox -- 

Handschuhe nach 
Gebrauch entsorgen; 
danach hygienische 
Händedesinfektion 
durchführen 

Hautdesinfektion D Vor Injektionen und 
Punktionen 

Ärzte und 
Pflegepersonal 

VAH-gelistetes 
Hautdesinfektionsmittel 
 

gebrauchsfertig 

Desinfektionsmittel mit satt 
getränktem Tupfer 
aufbringen 
(Herstellerangaben) 

 

* Hinweis: Name des Herstellers und Produktname sowie Zubereitungs- und Verwendungshinweise des Herstellers angeben. 
Stand: 11/2015   

 



 

Anhang 2b zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 
 

Muster Reinigungs- und Desinfektionsplan: Medizinischer Bereich 
 
Abteilung:   
 

Was /  
Welcher Bereich? 

Reinigen / 
Desinfizieren 

Wann? Wer? Womit*? 
Welche 

Zubereitung*
? 

Wie* 

Medizinprodukte 
(unkritisch, 
semikritisch, kritisch) 

R+D nach Benutzung ….   

Abhängig davon, ob das 
Medizinprodukt als unkritisch, 
semikritisch oder kritisch 
eingestuft ist 

z.B. Geräte, 
Arbeitsplatz, 
Liege, Armpolster, 
Beistelltisch, 
Stethoskop, 
RR-Gerät etc. 

D 

Nach Anwendung von 
Geräten /Geräteteilen mit 
direktem Körperkontakt. 
 Die übrigen benutzten 
Geräte sollten arbeitstäglich 
aufbereitet werden. 
(Ausnahme: Liege mit 
Papierauflage) 

…. 

VAH-gelistetes 
Flächendesinfektions
mittel 
 

Hersteller-
angabe 

 
Scheuer-Wisch- 
Desinfektion  
(ggf. Wechsel der 
Papierauflage) 

Flächen zur 
Vorbereitung 
von Infusionen/ 
Injektionen, Labor 

D Vor aseptischen Tätigkeiten  

VAH-gelistetes 
Flächendesinfektions
mittel 
 

Hersteller-
angabe 

Scheuer-Wisch- 
Desinfektion  
 

Patientennahe Flächen D 
Nach jedem Patienten, bei 
sichtbarer Kontamination und 
am Ende des Arbeitstages 

 

VAH-gelistetes 
Flächendesinfektions
mittel 
 

Hersteller-
angabe 

Scheuer-Wisch- 
Desinfektion  
 

Fußboden, sanitär 
Bereiche, Wände, 
Inventar 

R 
 
 

D 

am Ende des 
Arbeitstages 
 
 
 
Bei sichtbarer Kontamination  

 

Reinigungslösung, 
Wasser 
 
VAH-gelistetes 
Flächendesinfektions
mittel 

Hersteller-
angabe 

Feuchtreinigung 
 
Kontamination mit 
Desinfektionsmittelgetränktem 
Tuch entfernen, anschließend 
Scheuer-Wisch-Desinfektion  

* Hinweis: Name des Herstellers und Produktname sowie Zubereitungs- und Verwendungshinweise des Herstellers angeben. Stand: 11/2015 

 



 

Anhang 3 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 

 

 



 

 

 



 

Anhang 4 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 
Trinkwasserhygiene 
 

1. Legionellenprophylaxe 
 

Ein wichtiger Teilaspekt der Trinkwasserhygiene stellt die Legionellenprophylaxe in 

Trinkwasser-Installationen von Gebäuden dar. Die Trinkwasserverordnung schreibt für die 

Untersuchung von Legionellen in Trinkwasser-Installationen von Gebäuden mit Großanlagen 

zur Trinkwassererwärmung eine systemische Untersuchung vor, sofern Duschen oder 

andere Einrichtungen zur Vernebelung des Trinkwassers vorhanden sind. 

Dazu sollte das Trinkwasser (Warmwasser) mindestens einmal jährlich auf Legionellen 

untersucht werden. Wichtig ist, dass die Probenahmestellen von nach VDI 6023 (Hygiene in 

Trinkwasser-Installationen) geschultem Personal  festgelegt werden. 

Eine Liste der zugelassenen Trinkwasseruntersuchungsstellen befindet sich unter: 

http://www.nlga.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=29698&article_id=102312&_

psmand=20 

Der Trinkwassererwärmer sollte am Warmwasseraustritt eine Temperatur von ≥ 60 °C 

erreichen, der Zirkulationsrücklauf darf eine Temperaturdifferenz von 5 Kelvin nicht 

überschreiten. Jeder Strang sollte an der hydraulisch ungünstigsten Stelle beprobt werden. 

In der Regel werden Waschbecken beprobt. 

Zur Pflege der Installation müssen selten genutzte Leitungen nach einem Spülplan alle 72 

Stunden gespült werden. Nicht genutzte Trinkwasserentnahmestellen und Totleitungen 

müssen zurückgebaut werden. Warmwasserspeicher müssen jährlich gereinigt und gewartet 

werden. 

Bei der Untersuchung von Trinkwasser gilt nach der Trinkwasserverordnung der technische 

Maßnahmenwert (=Grenzwert) von 100 KBE / 100 ml (KBE: Kolonie -bildende Einheiten). 

Wird der Grenzwert überschritten, ist dies gegenüber der zuständigen Gesundheitsbehörde 

meldepflichtig und im Rahmen der Betreiberpflichten zu beheben.  

Nur bei Legionellen-Konzentrationen von < 100 KBE / 100 ml können die üblichen 

Überwachungsintervalle von einem Jahr abgewartet werden. 

Bei Legionellen-Konzentrationen von ≥ 100 bis 1000 KBE / 100 ml sollten gefährdete 

(Immunsupprimierte oder mit anderen schwerwiegenden Vorerkrankungen) Insassen nicht 

mehr duschen. 

Maßnahmen zur Reduktion der Legionellen in der Versorgungsanlage sind  innerhalb eines 

Monats einzuleiten, z.B. Einführung eines Spülplans. 

 

http://www.nlga.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=29698&article_id=102312&_psmand=20
http://www.nlga.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=29698&article_id=102312&_psmand=20


 

Bei hohen Legionellen-Konzentrationen von > 1.000 bis 10.000 KBE / 100 ml, kann ein 

Duschverbot erwogen werden und muss baldmöglichst eine Sanierung der Anlage erfolgen. 

Werden Legionellen-Konzentrationen von > 10.000 KBE / 100 ml festgestellt, so sollte die 

betroffene Anlage sofort für die weitere Benutzung gesperrt werden (Duschverbot) und es ist 

unverzüglich eine Sanierung der Warmwasser-Versorgungsanlage durch einen Fachmann 

vorzunehmen. Die einzuleitenden Maßnahmen werden durch das zuständige 

Gesundheitsamt festgelegt. Vor jeder Sanierungsmaßnahme sollte eine Beratung durch 

einen Fachmann des Gas- und Wasserfachs erfolgen.  

Bei jedem Fall einer unerwartet aufgetretenen oder atypischen Lungenentzündung eines 

Insassen muss an eine Legionellose gedacht werden. 

Auf den Flyer „Legionellen-Technische Maßnahmen“ des NLGA (letzter Stand: 10/2011) wird 

verwiesen: 

http://www.nlga.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=29698&article_id=102312&_

psmand=20 

2. Kaltwasseruntersuchungen 

Zusätzlich zu den Legionellen gilt noch darauf hinzuweisen, dass in Trinkwasser nach der 

Trinkwasserverordnung weder E.coli noch coliforme Bakterien nachgewiesen werden dürfen. 

Die Maßnahmen beim Auftreten von coliformen Bakterien bei der Trinkwasseruntersuchung 

sind im Bundesgesundheitsblatt 2009.52:474-482 und in der TrinkwV aufgeführt. 

Ebenso sollte die Untersuchung des Trinkwassers die Koloniezahl bei 22°C und bei 36°C als 

mikrobiologische Untersuchungsparameter berücksichtigen. 

 



 

Anhang 5 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 

Erregerbezeichnung, Krankheitsbezeichnung: 
Hepatitis A / Hepatitis E 
 
Kurzbeschreibung des Krankheitsbildes: 
Übelkeit, Erbrechen Durchfall. Die Erreger befinden sich im Stuhl, Urin und Erbrochenen. 
Ansteckungsfähigkeit bereits 1-2 Wochen vor Ausbruch der Erkrankung. 
 
Übertragungsweg:  
Kontaktinfektion (Schmierinfektion) 
 
Behandlung: 
Keine besonderen Maßnahmen, Meiden von Alkohol und anderen lebergefährdenden Substanzen. 
Hände sind nach jedem Toilettengang gründlich zu waschen und anschließend zu desinfizieren. 
 
Schutz von Bediensteten, Maßnahmen beim Umgang mit dem Gefangenen:  
 

 Ja Nein Hinweise 
Schutzhandschuhe   .................................................................  
Mundschutz   .................................................................  
Händedesinfektion   .................................................................  
 
Teilnahme an Gemeinschaftsmaßnahmen: 
 Ja Nein Hinweise 
Gemeinschaftliche Unterbringung   .................................................................  
Arbeit   .................................................................  
Tätigkeit in der Küche, Essenholer   .................................................................  
Sport   .................................................................  
Gemeinschaftsverpflegung   .................................................................  
Auf- und Umschluss   .................................................................  
Einzelfreistunde erforderlich   .................................................................  
Besuch   Nach Information über Erkrankung, 

   Basishygiene beachten 
 

Maßnahmen beim Gefangenentransport:  
 Ja Nein Hinweise 
Einzeltransport erforderlich   .................................................................  
Sammeltransport möglich   .................................................................  
Transport nur mit Krankenwagen   .................................................................  
Desinfektionsmaßnahmen Fahrzeug   nur bei Verunreinigung 
 
Kleiderhygiene und Wäschehygiene:  
Waschen bei einer Temperatur von mindestens 60° C mit desinfizierendem Vollwaschmittel (VAH-

Liste), wenn intern nicht möglich Reinigung in einer zertifizierten Einrichtung. 

 
 
Hygienemaßnahmen bei Haftraumwechsel des Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Haftraumdesinfektion erforderlich   nur bei grober Verunreinigung  
Heißreinigung Essgeschirr   .................................................................  
Müll als Hausmüll   Keine Müllsortierung 
 
Hinweise: 
● Ggfs. Quellensuche, Riegelimpfung (Hepatitis A) und Isolation der gleichartig Infizierten in 

Absprache mit dem Amtsarzt. 

● Verlegung in das JVK anstreben. 

● Vorsorgeimpfung möglich. 

 



 
Anhang 5 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 

 

Erregerbezeichnung, Krankheitsbezeichnung:   Hepatitis B Virusträger 
 
Kurzbeschreibung des Krankheitsbildes: 
oft anfangs grippeähnliche Symptomen, danach oft Gelbfärbung der Haut, Nagelbett und Augäpfel. 
 
Übertragungsweg: 
Blut- und Sperma, Infektion erfolgt über direkten Blut- oder Schleimhautkontakt, nicht über die 
gesunde, intakte Haut. 
 
Behandlung: 
Keine besonderen Maßnahmen, Meiden von Alkohol und anderen lebergefährdenden Substanzen. 
 
Schutz von Bediensteten, Maßnahmen beim Umgang mit dem Gefangenen:  
 
 Ja Nein Hinweise 
Schutzhandschuhe   nur bei blutenden Wunden 
Mundschutz   nur wenn mit virushaltigen Aerosolen 

gerechnet werden muss 
Händedesinfektion   nur bei Kontakt mit blutenden Wunden 
 
Teilnahme an Gemeinschaftsmaßnahmen: 
Kein gemeinsamer Gebrauch von Rasierapparaten und -klingen, Zahnbürsten, 
Haarschneidemaschinen usw.  
 Ja Nein Hinweise 
Gemeinschaftliche Unterbringung    ................................................................  
Arbeit    ................................................................  
Tätigkeit in der Küche, Essenholer    ................................................................  
Sport    ................................................................  
Gemeinschaftsverpflegung    ................................................................  
Auf- und Umschluss    ................................................................  
Einzelfreistunde erforderlich    ................................................................  
Besuch    ................................................................  
Maßnahmen beim Gefangenentransport:  
 Ja Nein Hinweise 
Einzeltransport erforderlich    ................................................................  
Sammeltransport möglich    ................................................................  
Transport nur mit Krankenwagen    ................................................................  
Desinfektionsmaßnahmen Fahrzeug   nur bei Verunreinigung durch Blut 
 
Kleiderhygiene und Wäschehygiene: 
keine besonderen Maßnahmen 
 
Hygienemaßnahmen bei Haftraumwechsel des Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Haftraumdesinfektion erforderlich   nur bei Verunreinigung durch Blut 
Heißreinigung Essgeschirr    ................................................................  
Müll als Hausmüll    ................................................................  
 
Hinweise: 
• Gute Vorsorgeimpfung verfügbar. 
• Postexpositionsprophylaxe möglich. 

 



 

Anhang 5 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 
 
Erregerbezeichnung, Krankheitsbezeichnung: Hepatitis C Virusträger 
 
Kurzbeschreibung des Krankheitsbildes: 
oft kaum akute Krankheitszeichen, primär chronische Infektion 
 
Übertragungsweg: 
Blut- und Sperma, Infektion erfolgt über direkten Blut- oder Schleimhautkontakt, nicht über die 
gesunde, intakte Haut. 
 
Schutz von Bediensteten, Maßnahmen beim Umgang mit dem Gefangenen:  
 
 Ja Nein Hinweise 
Schutzhandschuhe   bei blutenden Wunden 
Mundschutz   nur wenn mit virushaltigen Aerosolen   
 gerechnet werden muss  
Händedesinfektion   nur bei Kontakt mit blutenden Wunden 
 
Teilnahme an Gemeinschaftsmaßnahmen: 
Kein gemeinsamer Gebrauch von Rasierapparaten und -klingen, Zahnbürsten, 
Haarschneidemaschinen usw.  
 Ja Nein Hinweise 
Gemeinschaftliche Unterbringung    
Arbeit    ................................................................  
Tätigkeit in der Küche, Essenholer    ................................................................  
Sport    ................................................................  
Gemeinschaftsverpflegung    ................................................................  
Auf- und Umschluss    ................................................................  
Einzelfreistunde erforderlich    ................................................................  
Besuch    ................................................................  
 
Maßnahmen beim Gefangenentransport:  
 Ja Nein Hinweise 
Einzeltransport erforderlich    ................................................................  
Sammeltransport möglich    ................................................................  
Transport nur mit Krankenwagen    ................................................................  
Desinfektionsmaßnahmen Fahrzeug   nur bei Verunreinigung durch Blut 
 
Kleiderhygiene und Wäschehygiene: 
keine besonderen Maßnahmen 
 
Hygienemaßnahmen bei Haftraumwechsel des Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Haftraumdesinfektion erforderlich   nur bei Verunreinigung durch Blut 
Heißreinigung Essgeschirr    ................................................................  
Müll als Hausmüll    ................................................................  
 
Hinweise 
• Keine Vorsorgeimpfung verfügbar. 
• Keine Postexpositionsprophylaxe möglich. 

 



 

Anhang 5 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen  
Merkblätter Umgang mit einzelnen Infektionskrankheiten 

 
Erregerbezeichnung, Krankheitsbezeichnung:  HIV  
 
Kurzbeschreibung des Krankheitsbildes:  
anfangs oft grippeähnliche Symptome. 
 
Übertragungsweg:  
Blut- und Sperma, Infektion erfolgt über direkten Blut- oder Schleimhautkontakt, nicht über die 
gesunde, intakte Haut. 
 
Schutz von Bediensteten, Maßnahmen beim Umgang mit dem Gefangenen:  
 
 Ja Nein Hinweise 
Schutzhandschuhe   bei blutenden Wunden 
Mundschutz   nur wenn mit virushaltigen Aerosolen   
 gerechnet werden muss  
Händedesinfektion   nur bei Kontakt mit blutenden Wunden 
 
Teilnahme an Gemeinschaftsmaßnahmen:  
Kein gemeinsamer Gebrauch von Rasierapparaten und -klingen, Zahnbürsten, 
Haarschneidemaschinen usw.  
 Ja Nein Hinweise 
Gemeinschaftliche Unterbringung    
Arbeit    ................................................................  
Tätigkeit in der Küche, Essenholer    ................................................................  
Sport    ................................................................  
Gemeinschaftsverpflegung    ................................................................  
Auf- und Umschluss    ................................................................  
Einzelfreistunde erforderlich    ................................................................  
Besuch    ................................................................  
 
Maßnahmen beim Gefangenentransport:  
 Ja Nein Hinweise 
Einzeltransport erforderlich    ................................................................  
Sammeltransport möglich    ................................................................  
Transport nur mit Krankenwagen    ................................................................  
Desinfektionsmaßnahmen Fahrzeug   nur bei Verunreinigung durch Blut 
 
Kleiderhygiene und Wäschehygiene:  
keine besonderen Maßnahmen 
 
Hygienemaßnahmen bei Haftraumwechsel des Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Haftraumdesinfektion erforderlich   nur bei  Verunreinigung durch Blut 
Heißreinigung Essgeschirr    ................................................................  
Müll als Hausmüll    ................................................................  
 
Hinweise:  
• Keine Vorsorgeimpfung verfügbar. 
• Postexpositionsprophylaxe möglich. 
 

 



 

Anhang 5 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen  
Merkblätter Umgang mit einzelnen Infektionskrankheiten 

 
Erregerbezeichnung, Krankheitsbezeichnung: cMRSA 
 
Kurzbeschreibung des Krankheitsbildes:  
Gefährliche Variante des MRSA-Krankheitserregers, ein gegen einige Antibiotika unempfindlicher 
Keim, der übertragbare Wundinfektionen in menschlichen Gemeinschaften auslösen kann. Der 
cMRSA kann unabhängig von medizinischen Einrichtungen auftreten und hat eine besonders hohe 
Ansteckungsfähigkeit und einer starke Ausbreitungstendenz. Man findet cMRSA hauptsächlich in 
Abszessen und Furunkeln. 
 
Übertragungsweg: Primär Kontaktinfektion, aber auch Tröpfcheninfektion möglich 
 
Schutz von Bediensteten, Maßnahmen beim Umgang mit dem Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Schutzhandschuhe   Bei Bedarf im Einzelfall ...........................  
Mundschutz   Bei Atemwegsinfekten Einzelfallentscheidung 
Händedesinfektion    ................................................................  
 
Teilnahme an Gemeinschaftsmaßnahmen:  
 Ja Nein Hinweise 
Gemeinschaftliche Unterbringung    ................................................................  
Arbeit   Einzelfallentscheidung des Anstaltsarztes   
Tätigkeit in der Küche, Essenholer    ................................................................  
Sport    ................................................................  
Gemeinschaftsverpflegung   im Haftraum .............................................  
Auf- und Umschluss    ................................................................  
Einzelfreistunde erforderlich   Basishygiene beachten! ..........................  
Besuch   Einzelfallentscheidung, Basishygiene! ....  
 
Maßnahmen beim Gefangenentransport:  
 Ja Nein Hinweise 
Einzeltransport erforderlich    ................................................................  
Sammeltransport möglich    ................................................................  
Transport nur mit Krankenwagen    ................................................................  
Desinfektionsmaßnahmen Fahrzeug   Kontaktflächen wischdesinfizieren ..........  
 
Kleiderhygiene und Wäschehygiene:  

Kleidung und Wäsche in einem verschlossenen Sack mit der Aufschrift infektiös versehen.  

Reinigung bei mindestens 60°C mit desinfizierendem Vollwaschmittel, wenn intern nicht möglich, 
Reinigung in einer zertifizierten Einrichtung. 

Hygienemaßnahmen bei Haftraumwechsel des Gefangenen: 
 Ja Nein Hinweise 
Haftraumdesinfektion erforderlich   und sorgfältige Haftraumreinigung ..........  
Heißreinigung Essgeschirr   mit Spülmittel, möglichst maschinell .......  
Müll als Hausmüll    ................................................................  
 
Hinweise:  
● Die o.g. Verfahrensweisen sollen die Gefährdung anderer Gefangener ausschließen. In jedem Fall 

ist eine unverzügliche Sanierung anzustreben, so dass die Maßnahmen im Regelfall nur kurzfristig 
notwendig sein werden.  

 

 

 

 

 

 



 

Anhang 5 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen  

Merkblätter Umgang mit einzelnen Infektionskrankheiten 
 

Erregerbezeichnung, Krankheitsbezeichnung: MRSA 

 
Kurzbeschreibung des Krankheitsbildes: 
Ein gegen einige Antibiotika unempfindlicher Keim, der übertragbare Wundinfektionen in 
menschlichen Gemeinschaften auslösen kann. 
 
Übertragungsweg: 
Primär Kontaktinfektion, aber auch Tröpfcheninfektion möglich. 
 
Schutz von Bediensteten, Maßnahmen beim Umgang mit dem Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Schutzhandschuhe    ............................................................. 
Mundschutz   bei Atemwegsinfekten Einzelfallentscheidung 
Händedesinfektion    ............................................................. 
 
Teilnahme an Gemeinschaftsmaßnahmen:  
 Ja Nein Hinweise 
Gemeinschaftliche Unterbringung    ............................................................. 
Arbeit   Einzelfallentscheidung ......................... 
Tätigkeit in der Küche, Essenholer    ............................................................. 
Sport   Einzelfallentscheidung ......................... 
Gemeinschaftsverpflegung   im Haftraum .......................................... 
Auf- und Umschluss   Einzelfallentscheidung ......................... 
Einzelfreistunde erforderlich   unter Beachtung der Basishygiene ...... 
Besuch   unter Beachtung der Basishygiene ...... 
 
Maßnahmen beim Gefangenentransport:  
 Ja Nein Hinweise 
Einzeltransport erforderlich   Einzelfallentscheidung ......................... 
Sammeltransport möglich    ............................................................. 
Transport nur mit Krankenwagen    ............................................................. 
Desinfektionsmaßnahmen Fahrzeug   Wischdesinfektion der Kontaktflächen 
 
Kleiderhygiene und Wäschehygiene:  

Reinigung bei mindestens 60°C mit desinfizierendem Vollwaschmittel, wenn intern nicht möglich, 
Reinigung in einer zertifizierten Einrichtung. 
 
Hygienemaßnahmen bei Haftraumwechsel des Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Haftraumdesinfektion erforderlich   Wischdesinfektion ................................ 
Heißreinigung Essgeschirr   mit Spülmittel ........................................ 
Müll als Hausmüll   Keine Müllsortierung ............................ 
 
Hinweise: 
● Die o.g. Verfahrensweisen sollen die Gefährdung anderer Gefangener ausschließen. In jedem Fall ist eine 

unverzügliche Sanierung anzustreben so dass die Maßnahmen im Regelfall nur kurzfristig notwendig sein 
werden. Krankenhauseinweisung nicht indiziert. 

● Falls lediglich eine Kolonisierung und keine Infektion vorliegt, kann den Umständen entsprechend eine 
Lockerung der Vorgehensweise erwogen werden. Beispielsweise kann die Teilnahme an 
Gemeinschaftsveranstaltungen (z.B. Auf- und Umschluss, Sport, eventuell auch gemeinschaftliche 
Unterbringung) erlaubt werden; die endgültige Anordnung trifft der behandelnde Arzt.

 



 

Anhang 5 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen  

Merkblätter Umgang mit einzelnen Infektionskrankheiten 
 

Erregerbezeichnung, Krankheitsbezeichnung: Krätzmilbe, Skabies (Krätze) 
 
Kurzbeschreibung des Krankheitsbildes, Übertragungsweg:  
Ein durch Krätzmilben hervorgerufenes Krankheitsbild, welches mit starkem Juckreiz und nicht selten 
sehr typischen Hautveränderungen (Gänge der Milben) einhergeht. 
 
Übertragungsweg:  
Direkter Körperkontakt, selten auch Übertragung durch kontaminierte Gegenstände möglich. 
 
Innerbetriebliche Verfahrensweisen:  
 
Schutz von Bediensteten, Maßnahmen beim Umgang mit dem Gefangenen, Erster Hilfe:  
 Ja Nein Hinweise 
Schutzhandschuhe    ................................................................  
Mundschutz    ................................................................  
Händedesinfektion    ................................................................  
 
Teilnahme an Gemeinschaftsmaßnahmen:  
 Ja Nein Hinweise 
Gemeinschaftliche Unterbringung    ................................................................  
Arbeit    ................................................................  
Tätigkeit in der Küche, Essenholer    ................................................................  
Sport    ................................................................  
Gemeinschaftsverpflegung   im Haftraum .............................................  
Auf- und Umschluss    ................................................................  
Einzelfreistunde erforderlich   Kein enger Körperkontakt .......................  
Besuch    ................................................................  
 
Maßnahmen beim Gefangenentransport:  
 Ja Nein Hinweise 
Einzeltransport erforderlich    ................................................................  
Sammeltransport möglich    ................................................................  
Transport nur mit Krankenwagen    ................................................................  
Desinfektionsmaßnahmen Fahrzeug    ................................................................  
 
Kleiderhygiene und Wäschehygiene:  
Heißreinigung 60° C 

 
Hygienemaßnahmen bei Haftraumwechsel des Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Haftraumdesinfektion erforderlich   nur bei hochkontagiöser „Scabies crustosa“ 
Heißreinigung Essgeschirr    ................................................................  
Müll als Hausmüll    ................................................................  
 
Hinweise Skabies (Krätze):  
 
● Behandlung mit Skabiziden ( z.B. InfectoScab® 5% Salbe) 

● nichtwaschbare Textilien (z.B. Schuhe), Matratzen u.a. Gegenstände können für 24 Stunden 
tiefgefroren werden oder 14 Tage in einer Plastikumhüllung verpackt gelagert werden. Die 
Parasiten sind danach ausgehungert. Textile Oberflächen in der Umgebung (Teppichböden, 
Polstermöbel, Kissen u. a.) sind mittels Staubsauger gründlich zu reinigen, bei Oberbekleidung, 
Decken u. a. wird 7-tägiges Lüften für ausreichend gehalten (ggf. chemische Reinigung) (RKI 
Epidemiologisches Bulletin Nr. 4 28.Jan. 2005). 

● Kontaktpersonen untersuchen. 

 



 

 
Anhang 5 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen  

Merkblätter Umgang mit einzelnen Infektionskrankheiten 
 

Erregerbezeichnung, Krankheitsbezeichnung: Kopflaus, Läusebefall  
 
Kurzbeschreibung des Krankheitsbildes, Übertragungsweg:  
Kopfläuse leben in den Haaren und kleben ihre weißlichen Nissen am Haar nahe der Kopfhaut fest.  
 
Übertragungsweg:  
Hauptsächlich direkt von Mensch zu Mensch („Haar zu Haar Kontakt), indirekte Übertragung über 
Gegenstände möglich 
 
Schutz von Bediensteten, Maßnahmen beim Umgang mit dem Gefangenen, Erster Hilfe:  
 Ja Nein Hinweise 
Schutzhandschuhe   Einzelfallentscheidung 
Mundschutz    ................................................................  
Händedesinfektion    ................................................................  
 
Teilnahme an Gemeinschaftsmaßnahmen:  
 Ja Nein Hinweise 
Gemeinschaftliche Unterbringung    ................................................................  
Arbeit    ................................................................  
Tätigkeit in der Küche, Essenholer    ................................................................  
Sport    ................................................................  
Gemeinschaftsverpflegung   im Haftraum .............................................  
Auf- und Umschluss    ................................................................  
Einzelfreistunde erforderlich   Kein enger Körperkontakt .......................  
Besuch    ................................................................  
 
Maßnahmen beim Gefangenentransport:  
 Ja Nein Hinweise 
Einzeltransport erforderlich    ................................................................  
Sammeltransport möglich    ................................................................  
Transport nur mit Krankenwagen    ................................................................  
Desinfektionsmaßnahmen Fahrzeug    ................................................................  
 
Kleiderhygiene und Wäschehygiene:  
Heißreinigung 60° C 
 
Hygienemaßnahmen bei Haftraumwechsel des Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Haftraumdesinfektion erforderlich   gründliche Reinigung ..............................  
Heißreinigung Essgeschirr    ................................................................  
Müll als Hausmüll    ................................................................  
 
Hinweise Läuse:  
● Haarwäsche mit wirkstoffhaltigen Kopflausmittel (Shampoo) durchführen. Nissen mit einem 

speziellen   engmaschigen Läusekamm mechanisch entfernen.  

● nichtwaschbare Textilien (z.B. Schuhe), Matratzen u.a. Gegenstände können für 24 Stunden 
tiefgefroren werden oder 3 Tage in einer Plastikumhüllung verpackt gelagert werden. Die Parasiten 
sind danach ausgehungert. 

● Kontaktpersonen untersuchen.  

 



 

Anhang 5 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen  

Merkblätter Umgang mit einzelnen Infektionskrankheiten 
 

Erregerbezeichnung, Krankheitsbezeichnung: Noro-, Rotavirus 
 
Kurzbeschreibung des Krankheitsbildes: 
Übelkeit, Erbrechen Durchfall. Die Erreger befinden sich im Stuhl, Urin und Erbrochenen. 
 
Übertragungsweg: 
Schmierinfektion (Kontaktinfektion), bei Noroviren auch über infektiöse Partikel beim Erbrechen 
freigesetzt 
 
Schutz von Bediensteten, Maßnahmen beim Umgang mit dem Gefangenen, Erster Hilfe:  
 Ja Nein Hinweise 
Schutzhandschuhe    ............................................................. 
Mundschutz   bei Erbrechen ....................................... 
Händedesinfektion   viruzid wirksames Händedesinfektionsmittel 
 
 
Teilnahme an Gemeinschaftsmaßnahmen:  
 Ja Nein Hinweise 
Gemeinschaftliche Unterbringung    ............................................................. 
Arbeit    ............................................................. 
Tätigkeit in der Küche, Essenholer    ............................................................. 
Sport    ............................................................. 
Gemeinschaftsverpflegung    ............................................................. 
Auf- und Umschluss    ............................................................. 
Einzelfreistunde erforderlich    ............................................................. 
Besuch    ................................................................  
 
Maßnahmen beim Gefangenentransport:  
 Ja Nein Hinweise 
Einzeltransport erforderlich    ............................................................. 
Sammeltransport möglich    ............................................................. 
Transport nur mit Krankenwagen    ............................................................. 
Desinfektionsmaßnahmen Fahrzeug   viruzid wirksames Desinfektionsmittel  
 
Kleiderhygiene und Wäschehygiene:  
Heißreinigung 60° C mit desinfizierendem Vollwaschmittel (VAH-Liste), wenn intern nicht möglich, 

Reinigung in einer zertifizierten Einrichtung. 

 
 
Hygienemaßnahmen bei Haftraumwechsel des Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Haftraumdesinfektion erforderlich   viruzid  wirksames  
   Flächendesinfektionsmittel 
Heißreinigung Essgeschirr    ............................................................. 
Müll als Hausmüll   Keine Müllsortierung ............................ 
 
Hinweise:  
● Kohortenisolierung möglich je Virusart (Noroviren zu Noroviren und Rotaviren zu Rotaviren). 

● Alle Maßnahmen müssen bis 2 Tage nach Ende der Symptome fortgeführt werden.  
● Minimierung von Gefangenen- und Personalbewegungen um Ausbreitung zu vermeiden. 
● Erweiterte Maßnahmen zur Ausbruchsprävention werden durch die/den  Anstaltsärztin/arzt    

 angeordnet. 

 



 

Anhang 5 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen  
Merkblätter Umgang mit einzelnen Infektionskrankheiten 
 

Erregerbezeichnung, Krankheitsbezeichnung: Verdacht auf offene Lungentuberkulose 
 
Kurzbeschreibung des Krankheitsbildes:  
Nach 4-6 Wochen kann es zu grippeähnlichen Symptomen kommen. Bei schwerem Verlauf Fieber, 
Husten und Auswurf, Nachtschweiß, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust.  
 
Übertragungsweg: 
Tröpfcheninfektion  (aerogen und über Tröpfchen) v.a. bei engem Kontakt. Infektiös wird der Patient 
nur bei Kontakt einer erregerhaltigen Kaverne an die Luftwege der Lunge. 
 
Schutz von Bediensteten, Maßnahmen beim Umgang mit dem Gefangenen 
 Ja Nein Hinweise 
Schutzhandschuhe    ................................................................  
Mundschutz Personal   FFP 2 Maske, FFP3 bei multiresistenter TBC 
Mundschutz Patient   normaler OP Mundschutz oder FFP 2 Maske 

ohne Ausatemventil (bei multiresistenter TBC) 
Händedesinfektion   längere Einwirkzeit notwendig, z.B. 2x30 sec! 
 
Teilnahme an Gemeinschaftsmaßnahmen:  
 Ja Nein Hinweise 
Gemeinschaftliche Unterbringung    ................................................................  
Arbeit    ................................................................  
Tätigkeit in der Küche, Essenholer    ................................................................  
Sport    ................................................................  
Gemeinschaftsverpflegung    ................................................................  
Auf- und Umschluss    ................................................................  
Einzelfreistunde erforderlich    ................................................................  
Besuch    ................................................................  
Maßnahmen beim Gefangenentransport:   
 Ja Nein Hinweise 
Einzeltransport erforderlich    ................................................................  
Sammeltransport möglich    ................................................................  
Transport nur mit Krankenwagen    ................................................................  
Desinfektionsmaßnahmen Fahrzeug   Wischdesinfektion der Kontaktflächen  
 
Kleiderhygiene und Wäschehygiene: Infektiöse Wäsche  
 
Hygienemaßnahmen bei Haftraumwechsel des Gefangenen:  
 Ja Nein Hinweise 
Haftraumdesinfektion erforderlich    Wischdesinfektion der Kontaktflächen  
Heißreinigung Essgeschirr    ................................................................  
Müll als Hausmüll   infektiöser Müll ........................................  
 
Hinweise: 

• Bei allen mit dem Erkrankten in Kontakt getretenen Personen ist in Abstimmung mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt das weitere Vorgehen zu klären. 

• Der Transport ins JVK Lingen Isolierstation ist unverzüglich anstreben. 

 



 

Anhang 6 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen 
 

Pandemievorsorge und -abwehr am Beispiel neue Grippe: 
Achtung: 
Nur Entwurf, andere Krankheitserreger erfordern Anpassungen dieses Pandemieplanes! 
 

Phasengesteuerte Reaktion der niedersächsischen  
Justizvollzugsanstalten auf die neue Grippe 

(auch Neue Influenza, Schweinegrippe, swine-flu, Mexikogrippe) 
 
Vorbemerkungen: 
Im Auftrag des niedersächsischen Ministeriums für Justiz hat die Arbeitsgruppe 

"Pandemievorsorge" das nachfolgende an die jeweilige Bedrohungslage angepasste Modell 

der Reaktion auf eine schwere Epidemie mit Grippeviren erarbeitet.  

Dabei erfolgt eine Unterscheidung in 3 Phasen. 

Zudem wurde ein Maßnahmenkatalog zum Umgang mit infizierten Gefangenen erarbeitet. 

Aufgrund der geringen Zahl der Erkrankten bewegen wir uns derzeit in der Phase 1. 

Es besteht durchaus die begründete Hoffnung, dass Phase 2 oder gar Phase 3 bei dieser 

Epidemie gar nicht erreicht werden. 

Die derzeitigen Erkenntnisse über den Verlauf der neuen Grippe sind eingearbeitet.  

Neue Entwicklungen werden ggf. Anpassungen dieser Regeln angeraten erscheinen lassen.  

Möglicherweise wird die Zahl der Erkrankten in einigen Teilen des Landes sehr 

unterschiedlich sein. In diesem Fall sind die jeweiligen Phasen entsprechend nicht für alle 

Haftanstalten zeitgleich festzustellen. 

Das Virus verbreitet sich zwar rasch, die Erkrankungen verlaufen derzeit mit Ausnahme von 

besonders gefährdeten Gruppen (z.B. chronisch Kranke, Schwangere oder Adipöse) jedoch 

recht milde.  

Offenbar führen einfachste Hygienemaßnahmen bereits zu einer starken Reduktion der 

Ansteckungsgefahr. 

Auf eine möglichst rasche und umfassende Impfmaßnahme (sowohl des Personals als auch 

der Gefangenen) sollte hingearbeitet werden. Es gibt gewichtige Hinweise, dass die zeitnahe 

Coinfektion mit der Neuen Grippe und der saisonalen Grippe für einige der besonders 

schweren Verläufe ursächlich war. Deshalb empfiehlt sich die bereits jetzt mögliche Impfung 

gegen die saisonale Grippe.  

Die Kosten des Impfstoffes werden aus dem Impffond gedeckt. Extra Kosten fallen dafür also 

nicht an.  

 



 

Da die zunächst ausgelieferten Ampullen mit Impfstoff immer 10 Dosen beinhalten, sollten 

möglichst 10er-Gruppen für die Impfung zusammengestellt werden.  

Phase 1: 
 
Situation: 
Relativ wenige Infektionen (unter 1% der Bevölkerung aktuell erkrankt)  

 
Ziel:  
Übertragungsmöglichkeiten des Virus effektiv einschränken. 

Zeit gewinnen bis zur Herstellung und Verbreitung des Impfstoffes. 
Vorbereitung auf Phase 2. 
 
Maßnahmen: 
● Verzicht auf Händeschütteln als Begrüßungsritual. 

● Empfehlung, häufiger die Hände zu waschen. 

● Häufiges Abwaschen oder ggf. Desinfizieren der typischen Kontaktflächen (z. B. 
Türgriffe) 

● Öfter die Räume lüften. 

● Aufklärung der Mitarbeiter und Gefangenen über die neue Grippe. 

 
Vorbereitungsmaßnahmen: 
● Die Haftanstalten beschaffen sofern nicht bereits vorhanden:  

Einmalhandschuhe, einige Schutzbrillen, Schutzmasken der Schutzstufe FFP2, 
Schutzkittel (Ein- oder Mehrweg) sowie Hand- und Flächendesinfektionsmittel für 
Mitarbeiter der medizinischen Abteilungen und andere Mitarbeiter mit unmittelbarem 
Körperkontakt. 

● Keine Abgabe von Masken an Mitarbeiter außerhalb des med. Bereichs ohne körperlich 
nahen Kontakt zu Erkrankten. 

● Benennung einer AG Pandemieabwehr in jeder JVA.  
Besetzungsvorschlag: Vertreter der Anstaltsleitung, Personalratsvorsitzender, 
Betriebsarzt, Anstaltsarzt, SDL, Aufsichtsdienstleiter  

● Identifizierung der Dienstposten, die für die Funktion der JVA unverzichtbar sind und 
Überlegungen, wie diese Funktionen bei Arbeitsunfähigkeit größerer Mitarbeitergruppen 
aufrechterhalten werden können. 

● Einzelhafträume soweit möglich zur Isolierung infizierter Gefangener freihalten. 
Kohortenbildung bei mehreren Patienten mit dem gleichen Erreger möglich.  

● Der Leiter des Sanitätsdienstes der jeweiligen Haftanstalt meldet wöchentlich am 
Dienstag per Email die Zahl der aktuell an der neuen Grippe erkrankten Gefangenen der 
Haftanstalt an den medizinischen Dienst der JVA Celle.  
Email-Adresse: JVCE-Medizinischer-Dienst@justiz.niedersachsen.de.  

● Schwangere Mitarbeiterinnen sollten nicht in Bereichen mit Kontakt zu Infizierten 
eingesetzt werden. 

● Für die Impfung werben. Bereits jetzt die Mitarbeiter ermitteln, die sich vom Betriebsarzt 
impfen lassen wollen.  

Phase 2: 

 

mailto:JVCE-Medizinischer-Dienst@justiz.niedersachsen.de


 

Situation:  
Zunehmende rasche Verbreitung der Infektion (z.B.5% der Bevölkerung aktuell erkrankt)  

Hinreichender Impfschutz zeitlich nicht mehr möglich. 

Die Phase 2 wird für eine Haftanstalt durch den Anstaltsleiter ggf. auf Empfehlung des MJ 

oder des Anstaltsarztes festgestellt 

 
Ziel:  
Gleichzeitige Erkrankung größerer Gefangenen- und Mitarbeitergruppen verhindern. 

Vorbereitung auf Phase 3 
 
Zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen: 
● Den Gefangene wird empfohlen, auf die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen 

(Sport, Freistunde, Freizeitgruppen usw.) zu verzichten. 

● Verbot mit Grippesymptomen zum Dienst zu erscheinen.  

● Keine Besprechungen / Konferenzen soweit vermeidbar. Ersatz durch Telefon/email. 

● Handwaschen/desinfizieren beim Betreten und Verlassen der Haftanstalt und weitere 
sinnvolle Hygienemaßnahmen. 

● Infizierte Gefangene können - sofern Einzelunterbringung aus Kapazitätsgründen nicht 
mehr möglich - mit ebenfalls Infizierten und Rekonvaleszenten gemeinsam untergebracht 
werden.  

● Das Justizvollzugskrankenhaus in Lingen entlässt alle nicht zwingend dort stationär 
behandlungsbedürftigen Patienten. Planbare Behandlungen und Operationen werden 
soweit möglich aufgeschoben.  

● Information der Besucher vorab, dass der Besuch bei erkennbaren Grippesymptomen 
nicht zugelassen wird. Besucher werden in der Pforte durch die dort Dienst habenden 
Beamten mit Ohr- oder Stirnthermometer auf erhöhte Körpertemperaturen untersucht. 

● Gefangene mit gefährdenden Vorerkrankungen, bei denen ein schwerer Verlauf der 
Grippeinfektion zu befürchten ist, werden mit deren Zustimmung in besonders gesicherten 
Bereichen isoliert. Dort gelten die Isolationsbedingungen für erkrankte Gefangene.  

 
Phase 3: 
Situation:  
Sehr ungünstiger Verlauf: Die Infektion gefährdet die Funktionsfähigkeit der JVA (z.B.25% 

der Bevölkerung aktuell erkrankt). 

Die Phase 3 wird durch das MJ festgestellt. 

 
Ziel: 
Kernfunktionen der Haftanstalten sichern. 

 

 



 

Maßnahmen:  
● Alle Gefangenen verbleiben in den Hafträumen, kein Auf- oder Umschluss. Keine Arbeit, 

keine Schule, keine Freizeitmaßnahmen. Kein Besuch. Kein Gottesdienst. 

● Keine zentrale Verschiebung. Die Transporthäuser in Hannover und Oldenburg werden 
geschlossen. Dringend notwendige Transporte nur im direkten Einzeltransport. 

● Alle nicht zwingenden Funktionen der JVA werden eingestellt. 

● Auf Anordnung des MJ werden Mitarbeiter kurzfristig in die Justizvollzugsanstalten 
abgeordnet, deren Funktion gefährdet erscheint. 

● Verminderung der Zahl der Mitarbeiter im Dienst mit Bildung einer Personalreserve z.B. 
im Sinne von Blockmodellen. Personal hält sich „im Dienst zu Hause“ ohne 
Umgebungskontakte zur Verfügung. Gilt insbesondere für Mitarbeiter, die als 
Krankheitsvertretung für unverzichtbare Kernfunktionen der JVA vorgesehen sind.  

● Bei noch nicht erkrankten Mitarbeitern ist durch den Anstaltsarzt festzustellen, ob 
ausnahmsweise, um wenigstens den Notbetrieb aufrechterhalten zu können, 
prophylaktisch ein Virostatikum gegeben werden sollte. Die Einnahme erfolgt freiwillig. 

● Mitarbeiter erhalten Unterkunftsmöglichkeiten in der Haftanstalt und verbleiben so für 
gewisse Zeit ständig im Anstaltsbereich. 

 
Maßnahmen bei erkrankten Gefangenen: 
Die Anordnung der Maßnahmen erfolgt durch die Anstaltsleitung auf Empfehlung des 

Anstaltsarztes. 

Isolierung: 
● Keine nicht zwingend notwendigen Kontakte zu Mitmenschen 

● Behandlung soweit möglich und notwendig durch medizinisches Personal im Haftraum 

● Essensausgabe – soweit möglich – über die Kostklappe 

● Einwegtaschentücher zum einmaligen Gebrauch, danach Entsorgung im Müllbeutel, der 
beim Abtransport fest verschlossen wird (Zuknoten, Zubinden oder Clip) 

● Kein Besuch durch andere Gefangene oder Mitarbeiter, sofern nicht zwingend notwendig  

● Keine Freistunde. Kein Gottesdienst.  

● Sogenannte Lebendkontrolle durch Sanitätspersonal mit FFP2-Maske und Kittel 

● Essen per Einmalgeschirr 

● Besteck verbleibt auf dem Haftraum 

● Hände waschen/desinfizieren nach Kontakt über Haftraumtürklappe. 

● Abfallentsorgung per auszuhändigenden Plastiksack im Hausmüll (keine Müllsortierung!) 

● Häufig Lüften 

● Kein Anhusten und zentrales Wäsche waschen. Verschmutzte Wäsche soweit zumutbar 
für die Zeit der Infektiosität im Haftraum belassen. 

● Isolierung des Erkrankten bis keine Erregerausscheidung mehr zu erwarten ist (2 Tage 
fieberfrei.).  

● Bei einem erkrankten Gefangenen in einem Mehrfachhaftraum werden die auf diesem 
Haftraum wohnenden Mitgefangenen für 3 Tage nach den Regeln für Infizierte auf ihrem 
Haftraum isoliert. Die Anordnung dieser Maßnahme erfolgt ebenfalls durch die 
Anstaltsleitung auf Empfehlung des Anstaltsarztes. 

 



 

 
Arbeitsgruppe Pandemievorsorge des niedersächsischen Justizvollzuges. 

Ansprechpartner: Dr. Marko Vahjen, JVA Celle. Tel: 05141-911372 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 Anhang 8 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen  

 

Desinfektion der Hand- und Fußfesseln 
 
● Die Desinfektion ist notwendig für Geräte, Werkzeuge oder Gegenstände, die  

● die Haut oder Schleimhaut durchdringen können. 

● Dies gilt auch für Gegenstände, die die Haut oder Schleimhaut nicht durchdringen sollen, 
aber unbeabsichtigt dennoch Verletzungen auslösen können. 

● Für Hand- und Fußfesseln ist dies gegeben. 

● Sie sind deshalb nach jeder Anwendung zu reinigen und zu desinfizieren. 

● Die Lagerstätten sind bei der Desinfektion ebenfalls zu berücksichtigen und 
gegebenenfalls ebenfalls zu desinfizieren. 

Schutzhandschuhe 
● Das Tragen von undurchlässigen Einmalhandschuhen bei der Desinfektion wird bei 

kontaminierten Hand- oder Fußfesseln und bei Arbeiten länger als 2 Stunden empfohlen. 
 

Anwendungshinweise: 
 

Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten, 
einwirken und trocknen lassen. 
 
Mikrobiologische Wirksamkeit  

 Die Desinfektionslösung muss wirken gegen: 

● Bakterien (inkl. Tb) 

● Pilze 

● Viren (Hepatitis-B-Viren, HIV, HCV, Adeno-Viren, Rota-Viren, Papova-Viren, Polio-Viren) 

● Noro-Viren 

 

Produktbeschreibung 
 
Eine Produktbeschreibung mit spezifischen Anwendungshinweisen muss für den Anwender 
einsehbar sein. 

 



 

Anhang 9 zum Rahmenhygieneplan der Länder Bremen und Niedersachsen  
 

Checkliste Hygienebegehung  
 
Ort der Begehung:  ______________________________ Datum:  

_________ 
  

Ausstattung der Diensträume JA Nei
n 

Bemerkung 

Waschbecken (in erreichbarer Nähe) vorhanden mit    
• Seifenspender    
• Einmalhandtücher    
• Hautschutzcreme     

Händedesinfektionsmittel (VAH gelistet) vorhanden    
Flächendesinfektionsmittel vorhanden, für Bedienstete 
zugänglich 

   

Hygieneplan der Anstalt vorhanden und zugänglich    
Reinigungs- und Desinfektionsplan der Anstalt vorhanden und 
zugänglich 

   

Notfallrufnummern ausgehängt    
Erste Hilfe Verbandkasten vorhanden / geprüft (1x im Quartal)    
Personalschutz JA Nei

n 
Bemerkung 

Schutzhandschuhe für Bedienstete vorhanden    
• Einmalhandschuhe    
• Stichschutzhandschuhe      

Weiterbildung in EH in den letzten 24 Monaten erfolgt    
JVA – übliche Infektionsrisiken sind bekannt     
Impfangebote des Betriebsmedizinischen Dienstes sind 
bekannt 

   

Gemeinschaftsküche der Gefangenen JA Nei
n 

Bemerkung 

Reinigungsplan vorhanden    
Sichtbare Verunreinigungen/Schäden    
Kochfelder:    
Backofen:    
Spüle:    
Trockentücher:  täglicher Wechsel    
Spülbürsten:  monatlicher Wechsel    
Reinigungsschwämme:  Bedarfswechsel    
Reinigung sämtlicher Flächen und Geschirr täglich    
Geschirrspülmittel verfügbar    
Abfälle werden entsprechend Abfallordnung täglich 
gesammelt und entsorgt 

   

Verschließbarer Sammelbehälter für Nahrungsabfälle 
vorhanden 

   

Abfalltüten/-säcke vorhanden    
Kühlfächer/Kühltruhe werden abgetaut und gereinigt     

 



 

Gemeinschaftsdusche JA Nei
n 

Bemerkung 

Reinigungsplan vorhanden?    
Sichtbare Verunreinigungen?    
Pilzbefall/Schimmelbefall?    
Lüftungsmöglichkeit vorhanden?    
Lüftungsgitter/-rohre u.ä. sind vorhanden und werden 
regelmäßig gereinigt? 

   

Duschräume werden täglich gereinigt?    
Sitzmöglichkeit zum Trocknen der Füße ist vorhanden?    
Offensichtliche Verletzungsmöglichkeiten z.B. durch defekte 
Fliesen, vorstehende  Armaturen/Kanten, rutschige 
Oberflächen? 

   
 

 

Abkürzungen:   RM = Reinigungsmittel, LM = Lebensmittel 
 
Hauswirtschaftsraum  JA Nei

n 
Bemerkung 

Reinigungsplan vorhanden?    
Sichtbare Verunreinigungen/Schäden?    
Waschmaschine:    
Trockner:    
Reinigung sämtlicher Flächen täglich?    
Abfälle werden entsprechend Abfallordnung täglich 
gesammelt und entsorgt? 

   

Hafträume JA Nei
n 

Bemerkung 

Regeln zur Hygiene/Reinigungsplan vorhanden und 
zugänglich? 

   

Offensichtliche Verschmutzungen im Haftraum  einschließlich 
Toilette, Sanitärraum, Waschbecken, Pilz- oder 
Schimmelbefall? 

   

Ist der tägliche Zugang zu RM geregelt?    
Werden RM gesondert  gelagert? (nicht im Haftraum)    
Werden LM in verschließbaren Behältern gelagert?     
Werden verderbliche LM im Haftraum offen gelagert?    
Nutzung von Mülltüten?    
Abfalltrennung?    
Wäschewechsel notwendig?    
Matratze intakt?    
Heizkörper regulierbar?    
Lüftungsmöglichkeiten vorhanden?    
Badelatschen vorhanden?    
Wer ist bei einem Haftraumwechsel für die Endreinigung 
verantwortlich? ( einschl. Matratze, Möbel, Sanitärraum) 

  Benutzer/ 
Hausarbeiter 

 



 

 
Hausarbeiter / Reinigungsmittelraum JA Nei

n 
Bemerkung 

Hat der Hausarbeiter eine Belehrung gem. §43 IFSG erhalten?    
Wurde der Hausarbeiter in seine Arbeit umfassend 
eingewiesen? 

   

• welches Reinigungsmittel ist wofür?    
• Farbcode der Putzlappen?    
• Täglicher Wechsel der Putzlappen?    
• Reinigungspläne mit Reinigungsintervallen?    
• Müllentsorgung?    
• Bestellwesen?    
• Verfahrensweise  bei Ungeziefer- , Schimmelbefall etc.?    

Ist der Reinigungsmittelraum abschließbar und ausreichend 
beleuchtet? 

   

Sind RM für Flächen, Fußböden, Geschirr und Sanitärbereich 
vorhanden?  

   

Gibt es ein Vollwaschmittel?    
Werden Desinfektionsmittel gelagert? Welche? VAH gelistet?    
Lagerung der Reinigungsmittel in Originalgebinden?    
Trennung von sauberer und verschmutzter Wäsche 
gewährleistet? 

   

Liegen für jedes Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel Betriebs-
anweisung und  Sicherheitsdatenblatt vor? 

   

 

Abkürzungen:   RM = Reinigungsmittel, LM = Lebensmittel 
 

 



 

 
Station/Bereich allgemein 
Die tägliche Ausgabe (auch Rückgabe) von Reinigungsmittel an Gefangene ist wie folgt geregelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gibt es sichtbare Verschmutzungen/Mängel Wenn Ja, wo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzliche Räume/Besonderheiten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonstiges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abkürzungen:   RM = Reinigungsmittel, LM = Lebensmittel 
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